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Hiermit wird der Jahresbericht der Abfallentsorgungsanlage Aßlar, gemäß der 

 

 

DepV –Deponieverordnung (vom 27. April 2009) 

(Verordnung über Deponien und Langzeitlager) 

Anhang 5, Punkt 2 

und der 

DEKVO - Deponieeigenkontroll-Verordnung (vom 3. März 2010) 

(Verordnung über die Eigenkontrolle von oberirdischen Deponien) 

Anhang 2, Jahresbericht 

für das Berichtsjahr 2022 vorgelegt.  
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1.3 Betriebsbeauftragte für Abfall 

Name:   Volker Schaub 

Anschrift:  Am grauen Stein, 35614 Aßlar 

Tel.:    06441 / 407-1844 

E-Mail:   volker.schaub@awld.de  

 

Name:   Patrick Olbrich 

Anschrift:  Am grauen Stein, 35614 Aßlar 

Tel.:    06441 / 407-1847 

E-Mail:   patrick.olbrich@awld.de 

  



  

 

Abfallentsorgungsanlage Aßlar  

Jahresbericht für 2022 gemäß Anhang 5 DepV und §5 DEKVO 

Seite 11 von156 Seiten 

1.4 Nebenanlagen auf der Deponie 

Gasverwertungsanlage  

Name:  Abfallentsorgungsanlage Aßlar 

Anschrift: Am grauen Stein 6, 35614 Aßlar 

Telefon: 06441/407-1840 

Fax:  06441/407-1858 

E-Mail:  wolfgang.pfeiffer@awld.de  

Langzeitlager für nicht gefährliche Abfälle 

Name:  Abfallentsorgungsanlage Aßlar 

Anschrift: Am grauen Stein 6, 35614 Aßlar 

Telefon: 06441/407-1840 

Fax:  06441/407-1858 

E-Mail:  wolfgang.pfeiffer@awld.de  

Sickerwasserreinigungsanlage 

Name:  Abfallentsorgungsanlage Aßlar 

Anschrift: Am grauen Stein 6, 35614 Aßlar 

Telefon: 06441/407-1840 

Fax:  06441/407-1858 

E-Mail:  wolfgang.pfeiffer@awld.de  

Rest- und Bioabfall Umladestation 

Name:  Abfallentsorgungsanlage Aßlar 

Anschrift: Am grauen Stein 6, 35614 Aßlar 

Telefon: 06441/407-1840 

Fax:  06441/407-1858 

E-Mail:  wolfgang.pfeiffer@awld.de  
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1.5 Lage der Deponie 

Die Abfallentsorgungsanlage Aßlar befindet sich in der Gemarkung Aßlar, Flur 28, Flurstücknummern 

66, 68, 79, 80, 81, 82, 83; -Am Grauen Stein-. Die Entsorgungspflicht des Lahn-Dill-Kreises besteht 

für die in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle zur 

Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen . 

1.6 Inbetriebnahme bezogen auf Deponieabschnitte 

Die Abfallentsorgungsanlage Aßlar wurde im Jahr 1975 durch das Regierungspräsidium Darmstadt, 

mit Bescheid vom 04.02.1975, planfestgestellt und genehmigt. 

Der Weiterbetrieb wurde am 01.10.2004 durch das RP Gießen unbefristet genehmigt (Az. IV AVz 42.2 

100g 18.05.01 GV 8/04-Ge). 

1.7 Laufzeit (Befristung) 

Der Betrieb der Anlage ist gemäß Bescheid des RP Gießen vom 01.010.2004 (Az: IV/Wz 42.2 100g 

18.05.01 GV 8/04-Ge) unbefristet genehmigt. 

1.8 Zugelassene Betriebsflächen der Deponie, davon Ablagerungsfläche (ggf. De-

ponieabschnitte) 

Die zugelassene, plangenehmigte Gesamtfläche umfasst 40,6 ha. Als Ablagerungsfläche sind insge-

samt 27 ha genehmigt. Die Ablagerungsfläche ist vollständig für die Ablagerung von Abfällen ausge-

baut und an das Sickerwassererfassungssystem angeschlossen. Die Deponie wurde (lt. Betriebsplan 

aus 1989 und 2017) für ein geschätztes Ablagerungsvolumen von ca. 8 Mio. m³ zugelassen.  
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1.8.1 Deponieabschnitt für Neutralisationsschlämme  

Erteilung der Genehmigung für die Einrichtung und den Betrieb eines Deponieabschnittes für die Ein-

richtung und den Betrieb eines Deponieabschnittes für Eisenhydroxidschlämmen (AS 11 01 09*) durch 

das RP Gießen vom 06.09.1996 (Az 39b-100g 18.05.01 Aßlar HM Mono-Hy) mit eigenem Entwässe-

rungssystem. Diese Genehmigung wurde, mit der Entscheidung des RP Gießen vom 25.10.2010 be-

züglich der Erweiterung zur Ablagerung von Eisenhydroxidschlämmen (Az IVAVz42.2100g18.05.01 

AAV 3/10Ge), ergänzt (siehe Anlage 1)  

1.8.2 Deponieabschnitt für die Ablagerung von Biomasse der Fa. Höchst AG 

Mit Bescheid des RP Gießen -Außenstelle Darmstadt- vom 09.04.1981 (Az DA V1-79b 06/09 (17169) 

-W-) wurde der Ablagerung von Biomasse (entwässerter Klärschlamm) auf der planfestgestellten Flä-

che der Deponie Aßlar zugestimmt. Die Ablagerung erfolgte auf einer gesonderten Fläche mit eigener 

Abdichtung und Sickerwassererfassung und endete 1992. (siehe auch Anlage 2 „Lageplan Biomasse“) 

1.8.3 Monodeponieabschnitt für asbesthaltige Abfälle 

Mit Datum vom 29.04.2002 wurde durch das RP Gießen der Errichtung eines Monodeponieabschnitts 

für asbesthaltige Abfälle und Dämmmaterialien zugestimmt (Az IV/Wz42.2 100g 18.05.01 AV 3/02 – 

Ge). 

Der Monoabschnitt wurde auf basisabgedichtetem Gelände errichtet und verfügt über einen Anschluss 

an das bestehende Sickerwassersystem. 

1.8.4 Langzeitlager für nicht gefährliche Abfälle (ehemals 80.000 to) 

Durch das RP Gießen wurde mit Bescheid vom 05.03.2007 der Umwandlung des bis daher genehmig-

ten Kurzzeitlagers in ein Langzeitlager (Lagerzeit bis zu 3 Jahre) zugestimmt. Die Ablagerungsfläche ist 

vollständig für die Ablagerung von Abfällen ausgebaut und an das Sickerwassererfassungssystem an-

geschlossen. 

Die Anzeige vom 23.04.2013 zur Änderung der Basisdaten beinhaltete die Verkleinerung der Grund-

fläche des Lagers (von ca. 19.500 m² auf 5.000 m² ) und damit ein geringeres Lagervolumen (von 

80.000 m³ auf ca. 22.800 m³ ). Mit Schreiben vom 01.07.2013 (Az. IV/42.2-100g.18 05 01 AV 06/13-

St) wurde die Anzeige durch das RP Gießen positiv beschieden. 

Das Lager wurde in 2022 nicht in Anspruch genommen. 
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1.9 Zugelassene Ablagerungskapazität (Volumen, Menge) ggf. bezogen auf ein-

zelne Deponieabschnitte  

Deponieabschnitt Volumen 
(m³) 

Menge 
(to) 

Deponieabschnitt für die Ablagerung von Biomasse der Fa. Höchst AG - ca. 1,37 Mio. 

Monodeponieabschnittes zur Ablagerung von Eisenhydroxidschlämmen 
 (sog. Krupp-Schlamm) 100.000 - 

Monolager Asbest 45.000 - 

Deponiekörper ca. 8 Mio -t 

1.10 Vorhandene Ablagerungskapazität (Volumen, Menge) ggf. bezogen auf ein-

zelne Deponieabschnitte  

1.10.1 Ablagerungsabschnitte Deponiekörper 

Betriebsjahr 2022 2021 2020 2019 

Abfalleinbaugewicht 34.558 to 29.709 to 29.452 to 50.614 to 

verbrauchtes Volumen 17.881 m³ 16.696 m³ 8.505 m³ 20.201 m³ 

Deponierestvolumen 2.069.614 m³ 2.087.495 m³ 2.104.191 m³ 2.112.696 m³* 

theor. Restlaufzeit ca. 51,7 Jahre ca. 52 Jahre ca. 52 Jahre ca. 52 Jahre* 

Basis: „Ermittlung der Rückstellungen für die Deponie Aßlar, Seite 5 -Aktualisierung 2020 (Ing. Büro Roth & Partner 2020, 
Az.20R293be01-bi) 

1.10.2 Deponieabschnitt für Neutralisationsschlämme 

Betriebsjahr 2022 2021 2020 2019 

Abfalleinbaugewicht 2.484 to 2.985 to 2.676 to 3.386 to 

1.10.3 Monodeponieabschnitt für asbesthaltige Abfälle 

Betriebsjahr 2022 2021 2020 2019 

Abfalleinbaugewicht 7.879 to 1.276 to 1.307 to 600 to 
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1.11 Kurzbeschreibung der Zulassungen zum Betrieb der Deponie 

Bezeichnung 

(Bereich /Anlage /Aktenzeichen) 

 

Datum 

 

Bemerkungen 

Errichtung und Betrieb der zentralen Abfallbeseiti-
gungsanlage Aßlar, RP Darmstadt, Az.: V1 - 79 b 
06/09 (17169) - W - 

04.02.1975 Planfeststellungsbeschluß  zur Einrichtung der Anlage 

Bescheid – Genehmigung zur Ablagerung von Bio-
Masse  
RP Gießen, Ast. Darmstadt, Az.: DA V 1 – 79 b 069 
(17169) – W - 

29.04.1981 Ablagerung von Bio-Masse der Firma Hoechst AG 

Erweiterung der Kreismülldeponie Aßlar 
RP Gießen – Außenstelle Darmstadt - 
AS Darmstadt Az.: V1 - 79 b 06/09 (17169) - W - 

09.06.1981 grundsätzliche Zustimmung zur Erweiterung der Anlage,Variante Ia 

Änderungs- und Ergänzungsbescheid zur Ablage-
rung von Biomasse aus biologischen Abwasserbe-
handlungsanlagen der Firma Hoechst AG 
RP Gießen, Az.: III 9 – 79 n 10.07 (2) 

25.08.1981 Ablagerung von Biomasse, Entwässerungsabstand statt 4 max. 6 m, Ein-
bau einer Folie und einer mind. 20 cm dicken Sandschicht, zufl. Wasser 
dem Sammler S2 zuführen 

Erweiterung der zentralen Mülldeponie Aßlar 
Erweiterungsabschnitt I 
RP Gießen, Az.: III 9 – 79 n 10.07 (2) 

16.03.1982 Bauausführung nach Variante Ib 
Erweiterungsabschnitt I 
 

Ergänzungsbescheid Ablagerung von weiteren 
50.000 t Biomasse 
RP Gießen, Az.: III 9 – 79 n 10.07 (2) 

23.08.1982 Ablagerung von weiteren 50.000 t Biomasse zu den vorherigen Bedin-
gungen – auf Abgrenzung bei Entwässerung achten 

Genehmigungsbescheid für einen Ablagerungsplatz 
für Biomasse 
RP Gießen, Az.: iii 9 c – 79 n 10.07 (2) Aßlar   

04.03.1983 Genehmigung zur Betreibung eines  Ablagerungsplatzes für Biomasse 
aus den mechanisch-biologischen Kläranlagen der Farbwerke Höchst AG.  

Erweiterung der zentralen Mülldeponie Aßlar 
Erweiterungsabschnitt II 
RP Gießen, Az.: 39 b - 79 n 10.07 (2) - Aßlar Bd. IX- 

02.11.1983 Ausführung des Erweiterungsabschnittes II 

Nachtragsentwurf zum Erweiterungsabschnitt I 
RP Gießen, Az.: 39 b- 79 n 10.07 (2) Aßlar - 

14.03.1984 Nachtrag 

Ergänzungsbescheid zum Betrieb eines Ablage-
rungsplatzes für Biomasse aus den mechanisch-bio-
logischen Kläranlagen der Farbwerke Höchst AG. 
RP Gießen, Az.: 39 a- 79 n 10.07 (2) 

08.08.1984 1,00 m starke Lehmdecke mit einer 0,20 m starken Schutzschicht aus 
Splitt mit Körnung 0/32 versehen. 

Änderungs- und Ergänzungsbescheid zur Ablage-
rung von Biomasse 
RP Gießen 39 b – 79 n 10.07 (2) – Aßlar bio - 5 

29.10.1984 Nur Abfall der Biomasse aus den mechanisch-biologischen Kläranlagen 
der Farbwerke Hoechst AG und Cassella AG; 4 x/a Vollananlyse staatl. 
Anerk. Institut od. HLA f Umwelt  

Entgasung der Abfallbeseitigungsanlage Aßlar 
RP Gießen, Az.: 39 b - 79 n 10.07 (2) - Aßlar - Am 
Grauen Stein 

19.02.1985 Entgasung der Deponie 

Ergänzungsbescheid zur Ablagerung von Biomasse 
aus den mechanisch-biologischen Kläranlagen der 
Farbwerke Höchst AG. 
RP Gießen, Az.: 39 b – 79 n 10.07 (2) – Aßlar Bio 6 - 

02.07.1985 Um Parameter Barium erweitert 

Pilotanlage zur Deponiegasreinigung 
RP Gießen, Az.: 39 b- 79 n 10.07 (2) Aßlar - 

07.08.1985 Genehmigung 

Erweiterung der zentralen Mülldeponie Aßlar 
Erweiterungsabschnitte III und IV 
RP Giessen, Az.: 39 b - 79 n 10.07 (2) - Aßlar- XI 

05.11.1985 Betrieb der Abschnitte III und IV bis längstens 31.12.1994 

Ergänzungsbescheid Erweiterungsabschnitt III zur 
Ablagerung von Biomasse 
RP Gießen 39 b – 79 n 10.07 (2) Aßlar-Bio-Bd. 7 

10.04.1986 Schüttgestaltung der Biomasse 3 

Bescheid Waldumwandlung 19.02.1987  

Hausmüllererweiterung II, 3. Bauabschnitt 
RP Gießen, Az.: 39 b – 79 n 10.07, Aßlar HM, Bd. XII 

19.05.1987 Ausführung der Basisabdichtung und Sicker- und Oberflächenwasserab-
leitung bzw- -Reinigung  

Abriegelung des Talquerschnittes, 
Baureife Anschnitt III und Betriebsplan für die Depo-
nieabschnitte II und III 
RP Gießen, Az.: 39 b - 79 n 10.07 (2) Aßlar - HM- Bd. 
XVII 

07.04.1988 Abriegelung des Talquerschnittes 

Entgasung der Abfallentsorgungsanlage Aßlar (BA I) 
RP Gießen, Az.: 39 b - 79 n 10.07 (2) - Aßlar - 

14.04.1988 Erweiterung 

Errichtung und Betrieb der HTV 03.03.1989 Genemhigung 
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RP Gießen, Az.: 39 b - 79 n 10.07 (2) - Aßlar HM – 
Entgasung Bd. III 

Oberflächenabdichtung BA I 
RP Gießen, Az.: 39 b – 79 n 10.07 (2) 

29.05.1989 Baugenehmigung 

Verschiebung des Erweiterungsabschnittes III und 
Einrichtung des Bauabschnittes III b 
RP Gießen, Az.: 39 b- 79 n 10.07 (2) Aßlar - HM – Bd. 
XXIII 

02.06.1989 Verschiebung des Erweiterungsabschnittes 

Errichtung und Betrieb des Erweiterungsabschnittes 
II und Errichtung und Betrieb der Abschnitte III und 
IV 
RP Gießen, Az.: 39 b- 79 n 10.07 (2) Aßlar - HM – Bd. 
XXIII 

26.06.1989 Errichtung und Betrieb des Erweiterungsabschnittes II 

Bescheid – Zwischenabdichtung Biomasse III u. IV 
RP Gießen 39 b – 79 n 10.07 (2) Aßlar – Biomasse, 
Bd. 2 

28.07.1989  Zwischenabdichtung Biomasse 

Bauausführung der Oberflächenabdichtung  
RP Giessen, Az.: 39 b- 79 n 10.07 (2) Aßlar - HM - Bd. 
XXIII 

02.11.1989 Oberflächenabdichtung 

Ergänzungsbescheid Nachrottefläche und Oberflä-
chenabdichtung im Bereich Hausmüll I 
RP Gießen. Az.: 39 b – 79 n 10.07 (2) Aßlar – HM – 
Bd. XXV 

13.11.1989 Maßnahmen zur Nachrottefläche und Oberflächenabdichtung im Bereich 
Hausmüll I  -incl.  wasserrechtl. Zulassungen, baurechtl. und naturschutz-
rechtl. Genehmigungen 

Schüttphasen IIIb bis XV und 
Neugestaltung des Einfahrtsbereiches 
RP Gießen, Az.: 39 b - 79 n 10.07 (2) Aßlar HM - Bd. 
XXVI 

30.03.1990/ 
24.08.1990 

Einrichtung und Betrieb der Erweiterungsabschnitte 
Sickerwasserreinigung  
Neugestaltung des Einfahrtsbereiches 

Betrieb einer mobilen Bauschuttrecyclinganlage 
RP Giessen, Az.: 39 b - 79 n 10.07 (2) Aßlar Bau-
schuttrecycling 

06.07.1990 temporäre Anlage 

Ergänzungsbescheid Zwischenabdichtung III – IV, Bi-
omassendeponie Aßlar – Rückbau des Schachtes 36,  
RP Gießen, Az.: 39 b – 79 n 10.07 (2) Aßlar, Biomasse  

23.07.1990 Zwischenabd. Biomasse III, Teilabschn. I. Zwischenabd. Biomasse III, Teil-
abschn. II, Zwischenabdichtung Biomasse IV, Anschl. An den Schacht 47 
a, Rückbau des Schechtes 36, Errichtung und Betrieb eines Sickerwasser-
tanklagers, Zwischenlagerung der Biomasse im Jahr 1990 incl. Aller was-
serrechtl. Zulassungen sowie der baurechtl. und naturschutzrechtl. Ge-
nehmigungen 

Erweiterung und Umbau des Betriebsgebäudes für 
die Abfallbeseitigungsanlage 

25.07.1990  

Änderungs- und Ergänzungsbescheid  - Maßnahmen 
zur Errichtung und Betrieb des Erweiterungsab-
schnittes  IV*-Süd u. Kanalsanierung zur Bechlinger 
Straße  
RP Gießen, Az.: 39 b – 79 n 10.07 (2) Aßlar – HM - 

31.07.1990 Änderungs- und Ergänzungsbescheid  - Maßnahmen zur Errichtung und 
Betrieb des Erweiterungsabschnittes  IV -incl.  wasserrechtl. Zulassungen, 
baurechtl. und naturschutzrechtl. Genehmigungen 

Kompostierung von Restmüll und Hühnermist sowie 
die Erprobung neuer Verfahrenstechniken 
RP Gießen, Az.: 39 b – 79 n 10.07.6 

01.08.1990 Kompostierung von Restmüll und Hühnermist sowie die Erprobung neuer 
Verfahrenstechniken, jederzeit widerruflich 
 

Betrieb eines Deponiegas - BHKW (1 Motor) 
RP Gießen, Az.: 39 b - 79 n 10.07 (2) - Aßlar HM - 
Entgasung Bd. IV 

23.11.1990 Beginn Betrieb eines Deponiegasmotors 

Genehmigung  für die Sickerwasser- und Quellwas-
sererfassung  
RP Gießen, Az.:  39 b – 79 n 10.07 (2) Aßlar – Ent-
wässerungsstollen – HIM - 

08.01.1991 Genehmigung  für die Sickerwasser und Quellwassererfassung der ehem. 
Schächte 47, 36 mit Anschluß an den Entsorgungsstollen und den An-
schluß der Entwässerung des bestehenden Schachtes 47 a an den Entsor-
gungsstollen - Teil 1 – sowie den Entsorgungsstollen mit Stollenportal 
und Lüftungsschacht – Teil 2 – incl. Wasserrechtli3cher Zulassung und 
baurechtl. Genehmigung 

Bescheid über die Erweiterung der vorhandenen Bi-
oabfall-Kompostierungsanlage  
RP Gießen, Az.: 39 b – 79 n 10.07 (6) Aßlar-Bioabfall-
Kompostierung 

01.02.1991 Bescheid über die Erweiterung der vorhandenen Bioabfall-Kompostie-
rungsanlage – Zulassung des vorzeitigen Beginns 

Kostenbescheid – Verwaltungskosten für die Ab-
nahme der Deponiegasverstromungsanlage (ver-
suchsbetrieb) 
RP Gießen, Az.: 39 b – 79 n 10.07 (2) 

11.03.1991 Verwaltungskosten für die Abnahme der Deponiegasverstromungsan-
lage (versuchsbetrieb) 

Errichtung einer Betriebsfläche für die Aufnahme 
von Bauschuttrecyclingmaterial und 
Betrieb der Bauschuttrecyclinganlage 
RP Gießen, Az.: 39 b 79 n 10.07 (2) Aßlar- Bau-
schuttrecycling 

27.02.1991 Zwischenlager für zu brechendes und gebrochenes Material 
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Bescheid   keine Ablagerung von Bauschutt und 
pflanzlichen Abfällen ab 13.06.1991. , unbelasteter 
Erdaushub darf nur noch abgelagert werden, soweit 
er keiner Verwertung zugeführt werden kann. 
RP Gießen, Az.: 39 b – 79 n 10.07 (2) – Aßlar - XI 

06.08.1991 Keine Ablagerung von Bauschutt und pflanzlichen Abfällen ab 
13.06.1991. , unbelasteter Erdaushub darf nur noch abgelagert 
werden, soweit er keiner Verwertung zugeführt werden kann. 

Ergänzungsbescheid für die Errichtung und den Be-
trieb eines Zwischenlagers für Kunststoffabfälle 
RP Gießen, Az.: 39 b – 79 n 10.07 (2) Aßlar HM. 

26.08.1991 Errichtung und Betrieb eines Zwischenlagers für Kunststoffabfälle 
incl. der erforderlichen wasserrechtlichen, baurechtlichen und na-
turschutzrechtlichen Zulassungen 

Änderungsbescheid Zwischenabdichtung des Haus-
müllbereiches I – soweit dieser als Lagerfläche und 
Nachrottefläche genutzt werden soll 
RP Gießen, Az.: 39 b – 79 n 10.07 (2) Aßlar – Haus-
müll Bd. 30 

19.08.1991 Zwischenabdichtung des Hausmüllbereiches I – soweit dieser als La-
gerfläche und Nachrottefläche genutzt werden soll, werden in Ab-
weichung von der ursprünglich vorgelegten und zugelassenen Pla-
nung genehmigt. 
 

Änderungs- und Ergänzungsbescheid – Betriebs-
plan-Anpassung I/1991 
RP Gießen Az.: 39 b – 79 n 10.07 (2) Aßlar – Haus-
müll Bd. 31 

14.11.1991 Die Anpassung I/1991 an den Betriebsplan für den Erweiterungsab-
schnitt IV*  - Rückhaltebecken o. ä., temporäre Abdeckungen Prü-
fung durch WWA 

Änderungsbescheid – keine Ablagerung von unbe-
lastetem Erdaushub 
RP Gießen, Az.: 39 b – 79 n 10.07 (2) Aßlar HM Bd. 
32 - 

27.01.1992 Ab 13. 06. 1991 darf unbelasteter Erdaushun nicht mehr abgelagert 
werden. 

Endausbau der Deponiegas - BHKW (4 Motoren + 
Abgaskamin) 
RP Gießen, 32 - IS/53 e 621 - EAM Aßlar (1/91) 

20.02.1992 Regelbetrieb der BHKW-Anlage mit max. 4 Gasmotoren – derzeit in 
Betrieb 2 Gasmotoren 

Verzicht auf Messungen von Dioxin, Benzol und Vi-
nylchlorid 

09.03.2007 Telefonat Schaub/Heuser RP Gießen 

Ergänzungsbescheid – Oberflächenabdichtung 
Hausmüllbereich Abschn. II 
RP Gießen 39 b – 79 n  10.07 (2) Aßlar – Am grauen-
Stein – Hausmüll Bd. 33  

09.04.1992 Oberflächenabdichtung im Hausmüllbereich Abschnitt II  - Protokoll 
über die Böschungsregulierung, Verwendung von Geotextilien ab 
Berme IV (Geotextil / Abdeckmaterial, -/mineralische Abdichtung, -
/Splitt) 

Änderungs- und Ergänzungsbescheid für die mobile, 
temporäre Bauschuttrecyclinganlage 
RP Gießen Az.: 39 b – 79 n 10.07 (2) Aßlar – Bau-
schuttrecycling - 

15.04.1992 Durchführung der Maßnahmen hinsichtlich a) der Höhe der gesam-
ten Lagerfläche, b) des Geländegefälles der Obefl.Entwässerung, c) 
der Lage und Höhe der Randstraße Nord und d) der Stillegung der 
Regenwasserkanäle 

Zwischenlagerung von ölverunreinigtem Erdreich 
(jederzeit widerrufbar 
RP Gießen 39 b – 79 n 10.07.2 

11.06.1992 Ausnahmezulassung zur Zwischenlagerung von ölverunreinigtem 
Erdreich – 300 cbm – auf einem Teilabschnitt der oberflächenabge-
dichteten und Beton befestigten ehem. Ablagerungsbereich HM I  

Bescheid über die Ausnahmezulassung eines einma-
ligen Kompostierungsversuches mit Einwegwindeln  
RP Gießen, Az.: 39 b – 79 n 10.07.6 

29.07.1992 Ausnahmezulassung eines einmaligen Kompostierungsversuches 
mit Einwegwindeln in einer Rottebox der bestehenden Kompostie-
rungsanlage Aßlar 

Bescheid  über die Ausnahmezulassung Einsatz von 
Müllkompost in den Wurzelboden 
RP Gießen 39 b – 79 n, 10.07.2 – Lei - 

08.12.1992 Jederzeit widerrufliche Ausnahmezulassung zum Einsatz von Müll-
kompost vom Abfallzweckverband Schleswig-Holstein in den Wur-
zelboden der Oberflächenabdichtung II 

Ergänzungsbescheid     IV*Nord  - Erweiterungsbe-
reich Hausmüllabschnitt VI 
RP Gießen, Az.: 39 b – 79 n 10.07 (2) Aßlar HM Bd. 
34 

30.03.1993 Bauausführung HM IV*Nord, Erweiterungsbereich VI 

Errichtung und Betrieb einer Sickerwasserreini-
gungsanlage RP Gießen, 39 b - 79 n 10.07 Aßlar - Am 
Grauen Stein 

03.09.1993 Sickerwasserbehandlung 

Genehmigungsbescheid Erschließung Abschnitt IV* 
West und Oberflächenabdichtung 

03.06.1994 Errichtung/Erschließung des Abschnittes IV* West und Oberflä-
chenabdichtung des Abschnittes III 

Ergänzungsbescheid – Genehmigung zur Errichtung 
eines Schmutzwasserrückhaltebeckens 
RP 39 b – 79 n 10.07 (2) Aßlar Sickerwasserbehand-
lung 

21.11.1994 Genehmigung zur Errichtung eines Schmutzwasserrückhaltebe-
ckens – Notüberlauf nicht zulässig, kein Überlauf in den Drängraben 
bzw. kein Überlauf in die Oberflächenentwässerung, kontin. Füll-
standsüberwachung, grundwasserdichte Ausführung, Dichtigkeit 
der Abwasseranlagen, zugängige Einstiegöffnungen 

Indirekteinleitung von  Abwasser der Abfallentsor-
gungsanlage Aßlar 
RP Gießen, 39 b - 79 n 10.07 (2) Aßlar - Sickerwas-
serbehandlung – Hy 

15.12.1994 Indirekteinleitung von  Abwasser 

Änderungs- und Ergänzungsbescheid – Sickerwas-
ser-Speicherbecken –Änderung und Bauausführung 
der Auskleidung 
RP 39 b – 79 n 10.07 (2) Aßlar Sickerwasserbehand-
lung 

27.12.1994 Auskleidung des Sickerwasserspeicherbeckens – mind. 50 cm 
starke, rißfreie und wasserundurchlässige Betonwand, Wandaus-
kleidung „Friatec BKU II, Beckensohle Bekaplast PE-HD, unter Be-
ckensohle Dränschicht, Fernhaltung von Fremdwasser  

Ergänzungsbescheid – Oberflächenabdichtung Bau-
abschnitt III 

03.1995, 
6.03.1995 

Oberflächenabdichtung Bauabschnitt III und Durchführung der Gas-
dome durch die Oberflächenabdeckung 
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RP 39 b – 79 n 10.07 (2) 100g 18.05.01 Aßlar HM - 
Hy 

Anpassung der Abfallentsorgungsanlage an die TA 
Siedlungsabfall 
RP Gießen, 39 b- 100 g 18.05.01 Aßlar Hausmüll - Hy 

04.04.1995 Anpassung der Abfallentsorgungsanlage an die TA Siedlungsabfall 
 

Einleitung von Oberflächenwasser der Abfallentsor-
gungsanlage Aßlar in den Bechlinger Bach 
RP Gießen, 39 b – 100 g 18.05.01 Hy - Aßlar HM Bd. 
40 

23.05.1995 Einleitung von Oberflächenwasser 

Änderungs- und Ergänzungsbe scheid – Deponie-
gasverwertungsanlage und Entgasungsanlage 
RP Gießen, Az.: 39 b – 79 n 10.07 (2) Aßlar HM Ent-
gasungs Bd. V  

03.11.1995 Deponie-Gasverwertungsanlage und Entgasung 2. Bauabschnitt so-
wie Nachtrag für die Entgasung IV*-West :  Verdichterstation und 
Hochtemperaturmuffel 

Bescheid Errichtung Regenrückhaltebecken 31.07.1996 Errichtung und Betrieb des Regenrückhaltbecken III einschl. Ro-
dungs- und Umwandlungsgenehmigung 

Genehmigungsbescheid – Errichtung und Betrieb ei-
nes Deponieabschnittes für die Ablagerung von 
Neutralisationsschlämmen 

06.09.1996 Errichtung und Betrieb eines Deponieabschnittes für Neutralisati-
onsschlämme der Krupp Nirosta GmbH, Bereich Hausmüll – Ab-
schnitt IV * West 

Errichtung der Randstraße zu dem Hausmüllab-
schnitt VI und Zufahrtstraße 
RP Gießen, Az.: 39 b – 100 g 18.0501 Aßlar – HM Bd. 
44 – Hy - 

19.12.1996 Errichtung der Randstraße zu dem Hausmüllabschnitt VI und Zu-
fahrtstraße incl. naturschutzrechtl. Gnehmigung und Wandlum-
wandlung bzw. Rodung 

Bescheid  Errichtung von Regenrückhaltebecken  
RP Gießen, Az.: 39b – 100 g 18.05.01 Aßlar – HM Bd. 
45 – Hy - 

01.04.1997 Errichtung des Regenrückhaltebecken IV – RRB IV – und der Ober-
flächenwassermengenmeßeinrichtung 

Errichtung Hausmüllabschnitt IV 
RPGießen 39 b – 100 g 14.10 GV 21/96 HM Ab-
schnitt VI Aßlar - Hy 

28.04.1997 Hausmüll VI 

Errichtung und Betrieb des Deponieabschnittes 1 
zur Lagerung von Trockenstabilatballen 
RP Giessen, 39 b – 100 g 14. 10 GV 36/96 Trocken-
stabilatlager Aßlar – Hy 

25.06.1997 Genehmigung TSL 1 

Änderungsbescheid Sickerwasserbehandlung 30.12.1997 Fristenänderung, Zufügung Spiegelstriche, Indirekteinleiteerlaub-
nis mit Planunterlagen 

Erlaubnis zur Indirekteinleitung von Abwässern mit 
gefährlichen Stoffen aus den Deponiebereich 

10.06.1999 3. Änderungsbescheid Sickerwasser 

Betrieb des Deponieabschnittes 2 zur Lagerung von 
Trockenstabilatballen 
Regierungspräsidium Gießen IV/WZ – 433.3 – 100 g 
14.10 Trockenstabilatlager 2 GV 12/97-Ge 

16.03.1998 Genehmigung TSL 2 

Oberflächenabdichtung BA IV und Ergänzung der 
bestehenden Entgasung 
Regierungspräsidium Gießen IV/Wz 43.3.100 g 
18.01 Aßlar, Oberflächenabdichtung, 1. Stufe Ab-
schnitt IV, 4/98 Ge 

18.06.1998 Erstellung der Oberflächenabdichtung 1. Stufe – Abschnitt IV – so-
wie die Ergänzung der bestehenden Entgasung 

Anordnung EAK-Verordnung 16.12.1998 Ausschließliche Verwendung von EAK-Nummern 

Errichtung und Betrieb des Deponieabschnittes 2 b 
zur Lagerung von Trockenstabilatballen  
Regierungspräsidium Gießen , Az.: IV/WZ – 43.3 – 
100 g 14.10, Trockenstabilatlager 2b GV 11/98 –Ge 

26.04.1999 Errichtung und Betrieb des Ablagerungsabschnittes 2 b zur Lage-
rung von Trockenstabilatballen im Anschlu0 an den Bereich des Ab-
schnittes Hausmüll V/TSL 2   -   Basisabdichtung auf der HM-
Böschung, auf anstehendem Gelände, Verlagerung der Kompost-
zwischenlagerfläche, Ausbau und Betrieb des Monodeponieab-
schnittes 2b 

1. Änderung des Dep.-Abschnittes 2 zur Lagerung 
von Trockenstabilatballen 

02.10.1998 Trennung HB V und TSL 2 

Errichtung und Betrieb eines Zwischenlagers für 
Trockenstabilat auf dem Deponiegelände in Aßlar 

05.04.2000 Errichtung und Betrieb von TSL-Lager (Betriebsfläche) und TSL 2 
(Deponiefläche) 

Umbau und Verlegung der Betriebstankstelle auf 
der Abfallentsorgungsanlage Aßlar  

25.08.2000 Betriebstankstelle 

Änderung der Nutzung TSL2 und TSL2b 06.04.2000 Restmülleinlagerung um TSL2 und TSL2b 

Ausnahmezulassung für den Weiterbetrieb der Ab-
fallentsorgungsanlage Aßlar bis zum 01.06.2005 

27.12.1999 Ausnahme nach TASI bis 2006 

Ausführung der Randentgasung Hausmüll II und Bi-
omasse II/III 

26.09.2000 Randentgasung HM/Biomasse 

Erlaubnis zur Direkteinleitung von Oberflächenwas-
ser der Abfallentsorgungsanlage Aßlar in den Bech-
linger Bach 

Januar 2000 Ableitung Oberflächenwasser 

Wasserberhördliche Erlaubnis 30.08.1990 Grundwasserentnahme Aßlar 
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Genehmigung zur Löschwasserversorgung 21.09.1992 Löschwasserbehälter 

Erlaubnis zur Indirekteinleitung von Abwässern mit 
gefährlichen Stoffen aus den Deponiebereich 

14.03.2001 4. Änderungsbescheid Sickerwasser 

Vollzug des KrW-/AbfG und TASI 27.12.1999 Verlängerung der Ausnahmezulassung TASi bis 1.Juni 2005 

Durchführung KRWG 24.01.2002 Nummernvergabe EN 

Errichtung eines Monodeponieabschnittes für as-
besthaltige Abfälle 

29.04.2002 Keine wesentliche Änderung im Sinne des KrW/AbfG 

Erlaubnis zur Indirekteinleitung von Abwässern mit 
gefährlichen Stoffen aus den Deponiebereich 

14.03.2001 5. Änderungsbescheid Sickerwasser 

Wasserbehördliche Genehmigung zur Errichtung 
und Betrieb einer Absetzanlage für Oberflächen-
wasser 

10.09.2002 Bescheid gem. Planunterlagen IB Roth vom 18.07.2000 

Genehmgiung zur Errichtung des Restmüllabschnit-
tes VII auf der AE Aßlar mit Widerspruch vom 
10.04.2003 gegen die Beschränkung der Verfüllung 
und Widerspruchsbescheid vom 16.10.2003 

26.03.2003 Errichtung des Restmüllabschnittes VII 

Indirekteinleiterbescheid zur Einleitung von Depo-
niesickerwasser der AE Aßlar in den Kanal zur Reini-
gung in der Kläranlage Wetzlar bis zum 31.12.2004  

08.05.2003 Sanierungserlaubnis, Verlängerung bis 2004 

Änderungsbescheid zur Einleitung von Oberflächen-
wasser in den Bechlinger Bach 

10.06.2003 Verlängerung bis 31.12.2004 mit der Anfrage und Wiederholung ei-
nes limnologischen Gutachtens im Frühjahr 2004 

Weiterbetrieb der Deponie Aßlar zur Ablagerung 
von Abfällen 
Verzicht auf eine technische Oberflächenabdich-
tung im Abschnitt 1b 
Erweiterung des Input-Kataloges 

1.10.2004 Incl. Neuer Abfallartenkatalog gültig ab 01.06.2005 

Errichtung und Betrieb eines Zwischenlagers für bis 
zu 80.000 m³ Abfälle (Haus-,Sperr- und Gewerbeab-
fälle 

25.8.2005 Bescheid Bau Zwischenlager 

Bescheid  
Betrieb eines Zerkleinerers für Gewerbe- und Sperr-
müll 

18.10.2005 IVAVz 42.2 100g 14.21 GV 15/05-Ge 

Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Veredlung 
von TS, Änderung der Lageranlage 

10.03.2006 Bescheid Trockenstabilat 

Änderungsbescheid Erlaubnis zur Indirekteinleitung 
von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus dem 
Deponiebereich 

31.07.2006 Änderungsbescheid 

Anordnung Deponiegasmotoren Aßlar  26.04.2004 Anordnung Emissionsbegrenzungen 

Genehmigung Langzeitlager 05.03.2007 Errichtung und Betrieb eines Langzeitlagers 

Änderungsbescheid Erlaubnis zur Indirekteinleitung 
von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus dem 
Deponiebereich 

25.02.2008 8. Änderungsbescheid 
Errichtung und Betrieb bis 2009 

Änderungsbescheid Erlaubnis zur Indirekteinleitung 
von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus dem 
Deponiebereich 

24.06.2008 9. Änderungsbescheid 
Errichtung und Betrieb bis 2008 

Änderungsbescheid Erlaubnis zur Indirekteinleitung 
von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus dem 
Deponiebereich 

17.02.2009 10. Änderungsbescheid 
Errichtung und Betrieb bis 2009-02-20 
Einleiteerlaubnis bis 1,0 mg/l AOX 

Bescheid über Festlegung der Auslöseschwellen 28.11.2008 Festlegung der Auslöseschwellen und des Maßnahmenplans 

Bescheid Zustimmung EANV 11.01.2010 Zustimmung EANV mittels NSUITE (bis 31.03.2010) 

Genehmigung Bau Sickerwasserreinigungsanlage  06.05.2009 Bau der Sickerwasserreinigungsanlage  

Erweiterung Krupp-Kassette 25.10.2010 Erweiterung eines Monodeponieabschnittes zur Ablagerung von AS 
11 01 09* 

Genehmigung zur Einleitung von vorbehandeltem 
Sickerwasser 

11.06.2010 Erlaubnis zur Einleitung von Sickerwasser aus der Behandlungsan-
lage Aßlar bis 31.12.2012 

1.Änderungsbescheid Indirekteinleitung Deponiesi-
ckerwasser 

11.11.2011 Änderungsbescheid 10 m³/h max. 23 m³/h 

Genehmigungsbescheid Wertstoffhof, und Wert-
stoffhof (BE& 

25.11.2011 Errichtung und Betrieb eines  Lagers von  100 to Lagerkapazität und 
10 to/Tag Durchsatz, Wertstoffhof 

Entscheidung Anzeige / Anzeigeverfahren 01.07.2013 Anzeige Verkleinerung der Grundfläche auf 5000 m², geringeres La-
gervolumen 22.800m³ 

Genehmigungsbescheid Umschlaganlage Papier 
und Restmüll 

01.07.2013 Errichtung und Betrieb der Umschlaganlage 

Auslöseschwellen hier:  
Anzeige nach §35 Abs.4 KrWg i.V. §15 BImSchG 

11.03.2013 Anpassung Auslöseschwellen GW 11 (neu Calcium 170 mg/l, neu 
Magnesium 90 mg/l)  
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Überwachungsprogramm für Anlagen nach der 
lndustrieemissions-Richtlinie Deponie 

27.01.2014 Überwachungsintervall für Ihre Anlage : Deponiekörper Aßlar , De-
ponieklasse: IIDa die Anlage in Aßlar EMAS zertifiziert ist, verlängert 
sich der Zeitraum zwischen zwei Vor-Ort Besichtigungen auf 3 Jahre 
nach einer systematischen Beurteilung der mit der Anlage verbun-
denen Umweltrisiken . der Zeitraum zwischen zwei Vor-Ort- Besich-
tigungen nach § 52a BlmSchG auf 3 Jahre festgelegt. 

Überwachungsprogramm für Anlagen nach der 
lndustrieemissionsRichtlinie Langzeitlager 

27.02.2014 Überwachungsprogramm  

2. Änderungsbescheid zum wasserrechtlichen Ge-
nehmigungsbescheid vom 11.06.2010 i.d.F. vom 
11.11.2011 

25.07.2013 Verlängerung der Indirekteinleitegenehmigung 

Erweiterung Abfallkatalog um AVV 19 03 07 09.07.2014 Ablagerung von 30 Stahlblechfässern mit abgeklungenem, vormals 
radioaktivem Material aus dem Zwischenlager der HLUG in Ebs-
dorfergrund auf dem 
Monodeponieabschnitt für mineralfaserhaltige Abfälle. 

Erweiterung Abfallkatalog um AVV 17 01 06* 27.02.2014 Es handelt sich um gesondert angelieferte Fraktionen an Bauschutt, 
der gefährliche Stoffe enthalten kann.  

Umschlaganlage für nicht gefährliche Abfälle mit 
Zwischenlagermöglichkeit 

27.02.2014 Die Genehmigung berechtigt 
- zur Errichtung und zum Betrieb einer Umschlaganlage für max. 
400 Mg nicht gefährliche Abfälle pro Tag 

3. Änderungsbescheig zur Verlängerung der Indirek-
teinleitegenehmigung Sickerwasser 

07.09.2015 Befristung bis zum 31.12.2017,  
Antragstellung Neukonzeption spätestens bis zum 01.09.2017 

Zustimmungsbescheid Überwachung Entsorgungs-
fachbetriebe und techn. Überwachungsorganisatio-
nen gem. KrWG 
(Berichtigung des Bescheides vom  

24.02.2016 Tätigkeiten:  
Lagern, Behandeln und Beseitigung von hier aufgelisteten Abfall-
schlüsseln 

Verlängerung EMAS-Registrierung 19.8.2016 Organisationseintragung in  Register bis 2019 

Zusätzliche Lagerung von Altholz der Kategorie IV,  
AVV-Nr. 17 02 04* und 20  01 37* 

09.02.2010 Altholz A IV bis <30 t/d 

Genehmigungsbescheid 14.05.2017 Einsatz Pflanzenschutzmittel GARLON zur Bekämpfung von Bären-
klau 

Zustimmung Überwachungsverträge EfbV 28.11.2016 19er AVV-Schlüsselnummern 

Duldung Umschlag Bioabfall 05.01.2018 Duldung Umladung Bioabfall bis 10.09.2018 
- 17.500 to/a, 
- 15 Anlieferungen/d 
- 5-6 Abholfahrzeuge/d 

IED Überwachungsbericht Deponiekörper 23.11.2015 Bericht 

IED Überwachungsbericht Deponiekörper 23.11.2015 Bericht 

Zustimmung zu EfbV-Überwachungsvertrag 22.11.2017 Zustimmung zu EfbV-Überwachungsvertrag 

Entscheidung zur Erweiterung des AVV Positivkata-
loges Betriebseinheit 5 (BE5) 

27.07.2018 Erweiterung des AVV Positivkataloges um AVV Nummern:  
16 05 05, 16 06 04, 20 01 11, 20 01 34, 20 01 36 

Durchführung KrWG und NwVo 17.04.2018 Vergabe von Nachweisnummern 

Genehmigungsbescheid Umladung Bioabfallo 30.08.2018 Änderung der bestehenden Anlage zum Umschlag von nicht gefähr-
lichen Abfällen 

Zuteilung/Vergabe von Betriebsnummern 
(NachwV) 

31.10.2018 Zugeteilte Beförderernummer:  F54T03050 Prüfziffer: 5 

Zustimmung zu Überwachungsverträgen Entsorger 
TÜO 

14.11.2018 Benehmensverfahren für EfbV zwischen ESC Cert GmbH und AWLD 

Entscheidung Errichtung und Betrieb von Bereitstel-
lungslagern und Baustelleneinrichtungen BA IV und 
BA V 

06.04.2018 Entscheidung Errichtung und Betrieb von Bereitstellungslagern und 
Baustelleneinrichtungen BA IV und BA V 

Bericht über eine Überwachung (IED-Bericht)  07.02.2020 Deponiekörper 

Genehmigungsbescheid Einleitung SiWa in Kanalisa-
tion Wetzlar 

21.12.2020 Befristet bis zum 31.12.2021 
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2 Zugelassene Abfallarten und Abfallschlüssel 

2.1 Auflistung der zur Lagerung, Behandlung, Verwertung, Beseitigung, zugelassenen Abfallarten mit Angabe der Abfall-

schlüssel und Bezeichnungen nach AVV  
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Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtme-
tallhaltigen Bodenschätzen 

 
 

01 04 10 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen x x   x - x x W 

01 04 12 
Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Boden-
schätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen x x - - x - x x W 

01 04 13 
Abfälle aus Steinmetz- und Sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 
fallen x x - - x - x x W 

 
Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln 

 
 

02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) x x - - x - x x W 

02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft x - x - x - x - W 

02 01 10 Metallabfälle x x - - x - x - W 

02 01 02 Abfälle aus tierischen Gewebe x x - - x - x - W 

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe x x - - x - x - W 

02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) x x - - x  x - W 

02 02 03 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe x x - - x - x - W 

02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe x x - - x - x - W 

02 05 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe x x - - x - x - W 

02 06 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe x x - - x - x - W 
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02 07 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe x x - - x - x - W 

 
Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zell-
stoffen, Papier und Pappe 

 
 

03 01 01 Rinden- und Korkabfälle x x - - x - x - W 

03 01 05 
Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, 
die 
unter 03 01 04 fallen 

x x - - x - x - 
W 

03 03 01 Rinden- und Holzabfälle x x - - x - x - W 

 Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie   

04 01 06 chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung - - - - - - - xA  

04 02 09 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) x x - - x - x x W 

04 02 22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern x x - - x - x x W 

 Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse   

05 01 13 Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung - - - - - - - xA  

 Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen   

06 13 04* Abfälle aus der Asbestverarbeitung - - - - - - - x  

 Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen   

07 02 13 Kunststoffabfälle x x - - x - x x W 

 
Abfälle aus HZVA von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dicht-
massen und Druckfarben 

 
 

08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen x x - - x - x x W 

08 01 18 
Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17 
fallen x x - - x - x xA W 

08 02 02 wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten - - - - - - - xA  

08 02 03 wässrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten - - - - - - - xA  
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08 03 13 Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen - - - - x - x - W 

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen x x - - x - x xA W 

08 04 14 
wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 08 01 13 fallen - - - - - - - xA  

 Abfälle aus thermischen Prozessen   

10 01 01 
Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der 
unter 10 01 04 fällt - - - - - - - x  

10 01 05 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form x x   x - x x W 

10 01 15 Rost- und Kesselasche - - - - - - - x  

10 01 21 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 01 20 fallen - - - - - - - xA  

10 02 01 Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke - - - - - - - x  

10 02 02 unverarbeitete Schlacke - - - - - - - x  

10 02 08 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100207 fallen - - - - - - - x  

10 03 26 
Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 10 03 25 fallen 

- - - - - - - xA  

10 09 03 Ofenschlacke - - - - - - - x  

10 09 06 
Gießformen- und sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 
fallen 

- - - - - - - x  

10 09 08 
Gießformen und –sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 
fallen - - - - - - - x  

10 10 06 
Gießformen und –sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 
fallen 

- - - - - - - x  

10 10 08 
Gießformen und –sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 
fallen - - - - - - - x  

10 10 99 Abfälle a. n. g. - - - - - - - xA  

10 11 03 Glasfaserabfall - - - - - - - x  
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10 11 12 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 fällt - - - - - - - x  

10 11 14 Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13 fallen - - - - - - - xA  

10 12 03 Teilchen und Staub - - - - - - - x  

10 12 05 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung - - - - - - - xA  

10 12 10 
feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 09 
fallen 

- - - - - - - x  

10 13 06 Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) - - - - - - - x  

10 13 10 
Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die unter 1013 
09 fallen 

- - - - - - - x  

 
Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Me-
tallen und anderen Werkstoffen; Nichteisen-Hydrometallurgie 

 
 

11 01 09* Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten - - - - - - - xE  

11 01 10 Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 fallen - - - - - - - xA  

 
Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen 
und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen 

 
 

12 01 01 Eisenfeil- und –drehspäne - - - - - - - x  

12 01 02 Eisenstaub und –teile - - - - - - - x  

12 01 03 NE-Metallfeil- und -drehspäne x x - - x - x - W 

12 01 04 NE-Metallstaub und -teilchen x x - - x - x - W 

12 01 05 Kunststoffspäne und –drehspäne x x - - x - x x W 

12 01 17 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen x x - - x - x x W 

12 01 21 Gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen x x - - x - x x W 

 
Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöl und Ölabfälle, 
die unter 05 12 und 19 fallen) 

 
 

13 05 08* Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern - - - - - - - xE  
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Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutz-
kleidung (a. n. g.) 

  

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe x x   x - x x W 

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff x x - - x - x x W 

15 01 03 Verpackungen aus Holz x x - - x - x - W 

15 01 04 Verpackungen aus Metall x x - - x - x - W 

15 01 05 Verbundverpackungen x x - - x - x x W 

15 01 06 gemischte Verpackungen x x - - x - x x W 

15 01 07 Verpackungen aus Glas x x - - x - x - W 

15 01 10* 
Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind 

- - - - - -  xE  

15 01 11* 
Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste pastöse Matrix (z.B. Asbest) enthal-
ten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse - - - - - - - xE  

15 02 02* 
Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g), Wischtücher und Schutzklei-
dung die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

- - - - - - - xE  

15 02 03 
Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter15 02 02* fallen x x   x - x xA W 

 Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind   

16 01 03 Altreifen x x - - x - x - W 

16 01 17 Eisenmetalle x x - - x - x - W 

16 01 18 Nichteisenmetalle x x - - x - x - W 

16 01 22 Bauteile a. n. g. x x - - x - x xA W 

16 05 05 Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen x x - - x - x - W 

16 06 04 Altbatterien (außer 16 06 03) x x - - x - x - W 

16 08 03 Gebrauchte Katalysatoren die Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten - x - - - - - x  
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16 11 02 
Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Pro-
zessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen 

- - - - - - - x  

16 11 04 
Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 16 11 03 fallen - - - - - - - x  

16 11 05* 
Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen die gefähr-
liche Stoffe enthalten (hier lediglich asbesthaltige Speichersteine aus Nachtspeicheröfen) 

- - - - - - - x  

16 11 06 
Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen 

- - - - - - - x  

 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten)   

17 01 01 Beton x x   x  x x W 

17 01 02 Ziegel - - - - - - - x  

17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik x x   x - x x W 

17 01 06* 
Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die 
gefährliche Stoffe enthalten - - - - - - - x  

17 01 07 
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 01 06 fallen 

- - - - - - - x  

17 02 01 Holz x x - - x -   W 

17 02 02 Glas x x - -  - x x W 

17 02 03 Kunststoff x x - - x -  - W 

17 02 04* 
Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind x x - -  -  x W 

17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische - - - - - - - xE  

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen x x - - x - x x W 

17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte - - - - - - - xE  

17 04 01 Kupfer, Bronze, Messing x x - - x - x - W 

17 04 02 Aluminium x x - - x - x - W 

17 04 03 Blei x x - - x - x - W 



  

 

Abfallentsorgungsanlage Aßlar  

Jahresbericht für 2022 gemäß Anhang 5 DepV und §5 DEKVO 

Seite 27 von156 Seiten 

Abfall-

schlüssel 
Abfallbezeichnung 

Lagern 

zwecks 

Behandeln 

zwecks 

Verwertung Beseiti-

gen 

Wertstoffhof 

Ve
rw

er
-

tu
ng

 

Be
se

iti
-

gu
ng

 

Ve
rw

er
-

tu
ng

 

Be
se

iti
-

gu
ng

 

vo
rb

er
ei

-
te

nd
 

ab
sc

hl
ie

-
ße

nd
 

vo
rb

er
ei

-
te

nd
 

ab
sc

hl
ie

-
ße

nd
 

A
nn

ah
m

e 

17 04 04 Zink x x - - x - x - W 

17 04 05 Eisen und Stahl x x - - x - x - W 

17 04 06 Zinn x x - - x - x - W 

17 04 07 Gemischte Metalle x x - - x - x - W 

 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten)   

17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen x x - - x - x x W 

17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten - - - - - - - xA  

17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen - - - - - - - x  

17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt - - - - - - - x  

17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt - - - - - - - xA  

17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält - - - - - - - x  

17 06 03* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält - - - - - - - xE  

17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01* und 17 06 03* fällt x x - - x - x x W 

17 06 05* asbesthaltige Baustoffe - - - - - - - x  

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen x x - - x - x x W 

17 09 04 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle x x - - x - x - W 

 
Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und For-
schung (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren 
Krankenpflege stammen) 

 
 

18 01 01 Spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) x x - - x - x x W 

18 01 04 
Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine beson-
deren Anforderungen gestellt werden        x  

18 02 01 spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen x x - - x - x x W 

18 02 03 
Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine beson-
deren Anforderungen gestellt werden x x - - x - x - W 
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Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanla-
gen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und 
Wasser für industrielle Zwecke 

 
 

19 01 12 
Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 
fallen 

- - - - - - - x  

19 01 14 Filterstaub mit Ausnahmedesjenigen, der unter 19 01 13 fällt - - - - - - - x  

19 01 19 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung - - - - - - - x  

19 03 05 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen x x - - x - x x W 

19 03 07 Verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen - - - - - - - x  

19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände x x - - x - x xA W 

19 08 02 Sandfangrückstände x x - - x - x xA W 

19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kommunalen Abwasser x x - - x - x - W 

19 08 12 
Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 08 11 fallen x x - - x - x - W 

19 08 14 
Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 19 08 13* fallen - - - - - - - xA  

19 09 01 feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände x x - - x - x x W 

19 09 02 Schlämme aus der Wasserklärung - - - - - - - xA  

19 09 03 Schlämme aus der Dekarbonatisierung - - - - - - - xA  

19 09 04 gebrauchte Aktivkohle x x - - x - x xA W 

19 09 05 gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze x x - - x - x xA W 

19 09 06 Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern - - - - - - - xA  

19 10 01 Eisen- und Stahlabfälle x x - - x - x - W 

19 10 02 NE-Metall-Abfälle x x - - x - x - W 

19 10 04 Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen x x - - x - x xA W 
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19 10 06 andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05* fallen x x - - x - x xA W 

19 12 02 Eisenmetalle x x - - x - x - W 

19 12 03 Nichteisenmetalle x x - - x - x - W 

 
Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanla-
gen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und 
Wasser für industrielle Zwecke 

 
 

19 12 05 Glas x x - - x - x - W 

19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt x x - - x - x - W 

19 12 09 Mineralien (zum Beispiel Sand, Steine) - - - - - - - x  

19 12 12 
Sonstige Abfälle einschl. Mineralmischungen aus der mechanischen Behandlung von Ab-
fällen, mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen x x - - x - x x W 

19 13 02 
Feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 
01 fallen x x - - x - x x W 

 
Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Ab-
fälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Frak-
tionen 

 
 

20 01 01 Papier und Pappe x x   x - x x W 

20 01 02 Glas x x - - x - x - W 

20 01 08 Biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle x x - - x - x - W 

20 01 10 Bekleidung x x - - x - x x W 

20 01 11 Textilien x x - - x - x x W 

20 01 34 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen x x - - x - x - W 

20 01 36 
Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 
01 21, 20 01 23, und 20 01 35 fallen x x - - x - x - W 

20 01 37* Holz, das gefährliche Stoffe enthält  x x - - x - x - W 

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt x x - - x - x - W 
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20 01 39 Kunststoffe x x - - x - x x W 

20 01 40 Metalle x x - - x - x - W 

20 01 99 sonstige Fraktionen a. n. g. x x - - x - x - W 

20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle x x x x x - x - W 

20 02 02 Boden und Steine x x - - - - - x W 

20 02 03 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle x x - - x - x x W 

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle x x   x - x - W 

20 03 02 Marktabfälle x x - - x - x - W 

20 03 03 Straßenabfälle x x - - x - x - W 

20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung x x - - x - x - W 

20 03 07 Sperrmüll x x - - x - x - W 

20 03 99 Siedlungsabfälle a. n. g. x x   x - x - W 

 

Legende: 

x  zugelassen 
-  nicht zugelassen 
xA  nur nach Analyse  
xE  nach Einzelfallzulassung 

W  zugelassene Annahme Wertstoffhof Aßlar (Bescheid RP Gießen, Az. RPGI-42.2-100g0700/12-2017/7 vom 22.02.2021) 
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3 Auswertung zu angenommenen und abgegebenen Abfällen (vgl. Anhang 5 Nr. 

2,4 DepV) 

Die Herkunft der Abfälle kann im Betriebstagebuch bzw. den zugehörigen Abfalldeklarationsscheinen 

sowie in dem Softwareprogramm „EMOS“ eingesehen werden und kann bei Bedarf in Klarschrift vor-

gelegt werden. 

3.1 Interne Abfälle zur Verwertung  

(Abfallart und -bezeichnung nach AVV und Menge) 

Hausmüllähnliche Siedlungsabfälle die im laufenden Betrieb anfallen (Bioabfälle, LVP, Papier, Restab-

fall), wurden den vor Ort installierten Sammelsystem zugeführt. Eine mengenmäßige Erfassung dieser 

Abfälle erfolgt nicht. 

Abfall-

schlüssel 
Abfallbezeichnung 

Menge 

(to) 

13 02 08* andere Maschinen-, Getriebe- und Schmierölel 0 

15 02 02* 
Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher 
und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 0 

3.2 Angenommene Abfälle zur Beseitigung  

(Abfallart und -bezeichnung nach AVV und Menge)  

Abfall-

schlüssel 
Abfallbezeichnung 

Menge 

(to) 

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe (8,4 m³) 0,84 

10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kes-
selstaub, der unter 10 01 04 fällt 3,35 

10 10 08 
Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 10 07 fallen 112,26 

11 01 09* Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten 2484,46 

11 01 10 Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 
fallen 

66,26 

16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozes-
sen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen 42,22 

17 01 06* 
Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Ben, Ziegeln, Fliesen 
und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten 

136,24 

17 02 02 Glas 6,05 

17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält 305,98 

17 06 03* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche 
Stoffe enthält 1600,10 
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17 06 05* asbesthaltige Baustoffe 1760,56 

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen 291,55 

17 09 04  Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen… 2,07 

18 01 04 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver 
Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden. 4,36 

19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände 180,88 

19 08 02 Sandfangrückstände 32,91 

3.3 In 2022 als Deponieersatzbaustoff eingesetzte Abfälle  

(für tägliche Abdeckung Monolager für Asbest)) 

Abfall-

schlüssel 
Abfallbezeichnung 

Menge 

(to) 

19 12 12 Sonstige Abfälle einschl. Mineralmischungen aus der mech. Behandlung 
von Abfällen, mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 

3449,98 

19 01 12 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 19 01 11 fallen 3899,36 

3.4 Abgegebene Abfälle zur Verwertung  

(Abfallart und -bezeichnung nach AVV und Menge) 

Abfall-

schlüssel Abfallbezeichnung 

Menge 

(to) 

16 01 03 Altreifen 29 

20 01 01  Papier und Pappe 16.563 

20 01 37* Holz, das gefährliche Stoffe enthält 518 

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt 3.666 

20 01 39 Kunststoffe (Heizöltanks/Kunststoffgroßteile) 74 

20 01 33* Batterien und Akkumulatoren 6 

20 01 35* gebrauchte elektr. und elektr. Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten 366 

20 01 40 Metalle (Zwischenlager) 161 

20 01 99 Druckerpatronen, Kartuschen 3 

20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle (Grünschnitt) 3.126 

20 03 01  gemischte Siedlungsabfälle (Hausmüll) 44.979 

20 03 01  gemischte Siedlungsabfälle (gewerblicher Anteil) 2.958 

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle (Biotonne) 14.121 

20 03 07 Sperrmüll 1.004 
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3.4.1 In 2022 angenommene Abfälle am Wertstoffhof Aßlar  

-siehe Anlage 3 „Jahresbericht 2022 Wertstoff Aßlar“- 

3.4.2 Verbleib der in 2022 abgegebenen Abfälle am Wertstoffhof Aßlar 

-siehe Anlage 3„Jahresbericht 2022 Wertstoff Aßlar“- 

 

 

 

3.4.3 In 2022 angenommene Abfälle in der Bioabfall-Umladestation 

-siehe Anlage 4 „Jahresbericht 2022 Bioabfall-Umladestation“- 

3.4.4 Verbleib der in 2022 abgegebenen Abfälle am Bioabfall-Umladestation  

-siehe Anlage 4„Jahresbericht 2022 Bioabfall-Umladestation“- 

 

 

 

3.4.5 In 2022 angenommene Abfälle in der Restabfall-Umladestation 

-siehe Anlage 5„Jahresbericht 2022 Restabfall-Umladestation“- 

3.4.6 Verbleib der in 2022 abgegebenen Abfälle am Restabfall-Umladestation  

-siehe Anlage 5„Jahresbericht 2022 Restabfall-Umladestation“- 
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3.5 Einsatzfälle von Deponieersatzbaustoffen  

Als Deponieersatzbaustoff geeignete inerte Abfälle wurden im Zuge von  

• Maßnahmen zur Unterhaltung und Instandsetzung des bestehenden Wegesystems 

• Gasdomerhöhungen bzw. zur  

• arbeitstäglichen Abdeckung von Asbest- und mineralfaserhaltigen Abfällen im Asbestlager 

• Dammbau im Zuge des Ausbaus des Asbestlagers 

auf dem Deponiekörper eingesetzt. 

3.5.1 Angaben zu erfolgten deponietechnischen Verwertungsmaßnahmen (Abfall-

arten und Art der deponietechnischen Verwertung, Ort der Verwertungs-

maßnahme)  

Abfall-

schlüssel 

Abfallbezeichnung Art und Ort der deponietech-

nischen Verwertungsmaß-

nahme 

Menge  

(to) 

17 05 04 Boden und Steine Wegebau, Dammbau   15.313,74 

17 01 01 Beton Dammbau Monolager Asbest 4.467,88 

17 01 02 Ziegel Wegebau Deponiekörper 18,35 

17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen… Wegebau Deponiekörper 114,78 

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme … Wegebau Deponiekörper 264,38 
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4 Sickerwasser  

4.1 Sickerwassermengen. „Neutralisationsschlamm-Kassette“ 

Die Kassette entwässert in ein separates Sickerwasserspeicherbecken. Das gesammelte Sickerwasser 

wurde von hier, je nach Erreichen der entsprechenden Füllmenge, durch die Fa. Dornseiffer, Freuden-

berg in die betriebseigene Kläranlage verbracht. 

4.1.1 Sickerwasserqualitäten  „Neutralisationsschlamm -Kassette“ 

Aussagen zu den Qualitäten sind liegen uns nicht vor. 

 2020 2021 2022 

Sickerwasser 
[to] 

Sickerwasser 
[to] 

Sickerwasser 
[to] 

Abgelagerte  
Menge [to] 

Sickerwasser 
[to] 

Abgelagerte  
Menge [to] 

Januar 521 576 398 329 818 209 

Februar 926 501 407 344 991 224 

März 749 303 494 248 278 283 

April 122 236 186 318 311 215 

Mai 80 149 163 321 123 194 

Juni 135 130 68 283 92 181 

Juli 66 81 67 372 61 222 

August 78 57 89 258 49 238 

September 54 0 54 220 176 177 

Oktober 118 24 224 273 260 129 

November 118 35 289 202 321 326 

Dezember 416 334 328 218 753 88 

Summe 3.383 2.426 2.767 3.386 4.235 2.484 

Tabelle: Entsorgtes Sickerwasser 
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4.2 Sickerwassermengen Deponiekörper 

Anfallendes Sickerwasser aus dem Bereich der Hausmülldeponie wird über ein bestehendes Leitungs-

system auf der Deponiebasis den beiden Sickerwasser-Sammelbecken zugeführt und dort zwischen-

gespeichert.  

Über diese Sickerwassersammelbecken wird das Sickerwasser seit Juni 2010 der angeschlossenen  

Sickerwasserreinigungsanlage (SiWa) zugeführt.  

Die erfassten Abflussmengen aus der Anlage werden kontinuierlich aufgezeichnet und dokumentiert. 

 

 
Grafik: Sickerwassermengen AWZ Aßlar  
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5 Sicker- und Oberflächenwassererfassungs- und Behandlungseinrichtungen 

5.1 Darstellung und Beschreibung der Einrichtungen zur Sickerwasser- und Ober-

flächenwassererfassung  

5.1.1 Deponiesickerwasser 

Das Deponiesickerwasser wird in der Regel an der Deponiebasis gesammelt und über eine Sickerwas-

serfassung (Basisentwässerungsschicht mit Rohr- und Schachtleitungssystemen) der Deponiesickerwas-

serreinigungsanlage zugeführt. Auf der Deponiebasis sind dazu entsprechende PE-Sammelleitungen 

mit der Errichtung der Deponie verlegt worden. Die mengenmäßige Erfassung erfolgt im Ablauf der 

Sickerwasserreinigungsanlage.in der auch eine Qualitätsbestimmung des Rohsickerwassers durchge-

führt wird (siehe Anlage 6 „Sickerwasserfassungssystem“). 

5.1.2 Oberflächenwasser 

Das gefasste Oberflächenwasser der befestigten Flächen wird Rinnen erfasst und folgt dem natürlichen 

Gefälle bis zur Einleitung in dem südlich gelegenen Vorfluter „Rehbach“. Eine Oberflächenwasserbe-

handlung erfolgt nicht (siehe Anlage 7 „Entwässerungsplan“)  

5.2 Beschreibung der Einrichtungen zur Behandlung des erfassten Sickerwassers 

Mit dem Betrieb der Sickerwasserreinigungsanlage ist der Hersteller, die Fa. WEHRLE-WERKE AG mit 

Sitz in Emmendingen seit 2010 vertraglich beauftragt (sogenannter Betreibervertrag). 

Das anfallende Deponiesickerwasser wird in einem Speicherbecken von ca. 1.600 m³ gepuffert und 

dann mittels Pumpen der Reinigungsanlage zugeführt. Die Hauptanlage besteht aus einer biologischen 

Reinigungsstufe und einer nachgeschalteten Aktivkohlesorptionsstufe. 
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Blick in Sickerwasserreinigungsanlage AWZ Aßlar 

 

Das hier gereinigte Sickerwasser wird dann anschließend im Freispiegel in den Kanal zur kommunalen 

Kläranlage eingeleitet. Der letzte Genehmigungsbescheid zur Indirekteinleitung von Deponiesicker-

wasser in die Schmutzwasserkanalisation des Abwasserverbandes Wetzlar stammt vom 21.12.2020 

(Az.: RPGI-41.4-79g0200/85-2015/12). Die bis zum 31.12.2021 befristete Indirekteinleitegenehmi-

gung ist abgelaufen. Derzeit läuft ein Zulassungsverfahren zur Verlängerung der Indirekteinleitegeneh-

migung.  

5.3 Messstellen und Messeinrichtungen nach Anhang 5 Nr. 3.1 DepV ggf. bezogen 

auf einzelne Deponieabschnitte  

Es existieren derzeit keine Messeinrichtungen für Oberflächenwasser oder Sickerwasser die einzelne 

Deponieabschnitte messtechnisch erfassen. 

5.3.1 Qualität des erfassten Sickerwassers  

Das anfallende Sickerwasser wird über das bestehende Sickerwasserfassungssystem über zwei Spei-

cherbecken der angeschlossenen Reinigungsanlage zugeführt. Der hier installierte Zähler erfasst kon-

tinuierlich die zugeführte Sickerwassermenge . Im Betriebsjahr 2022 wurden insgesamt 57.965 m³ 

Sickerwasser über die Hauptanlage behandelt, und weitere 21.904 m³ wurden mittels der temporä-

ren Anlage nur über die Aktivkohle gereinigt. Die Gesamtmenge an vorgereinigtem Sickerwasser be-

läuft sich somit auf 79.869 m³.  
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Umfangreiche technische und organisatorische Maßnahmen stellen einen ordnungsgemäßen Betrieb 

sicher (regelmäßige Besprechungen, persönliche Kontrollen der Technik, Notfallalarmierung).  

Neben der Online-Überwachung der Anlage sind zahlreiche techn. Einrichtungen (z.B. Füllstandsüber-

wachung, Leckagewarnanzeigen usw.) installiert. 

Auch organisatorisch wurden Maßnahmen ergriffen die einen reibungslosen Betriebsablauf gewähr-

leisten. Organisatorische Maßnahmen sind eine 24-Stunden Rufbereitschaft, Brandschutz, sowie spe-

zielle Alarm- und Maßnahmenpläne. 

Angaben zu den Qualitäten und Einhaltung von Grenzwerten sind dem Jahresbericht 2022 der Be-

treiberfirma WEHRLE-WERKE AG (siehe Anlage 17 „Jahresbericht Wehrle 2022“) zu entnehmen. 

5.3.2 Darstellung und Beschreibungen der Messstellen zur Überwachung der 

Menge und Qualität des erfassten Oberflächenwassers  

Das Oberflächenwasser der angeschlossenen befestigten Flächen und Gebäude fließt gefasst in freiem 

Gefälle (ohne Mengenmessung) dem offenen Gewässer Rehbach zu.  

Die Qualität wird gemäß Deponieverordnung 4-mal jährlich auf die festgelegten Parameter untersucht. 

Zusätzlich wird monatlich durch ein beauftragtes Labor eine Probe entnommen und auf die Parameter 

Absetzbare Stoffe, Abfiltrierbare Stoffe, CSB, Ammonium-N und Leitfähigkeit untersucht. Probenah-

mestelle ist der Auslauf des Regenrückhaltebeckens zum Gewässer Rehbach.  
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6 Darstellung und Beschreibungen der Einrichtungen zur Erfassung der meteoro-

logischen Daten am Deponiestandort  

6.1 Meteorologische Aufzeichnungen 

Die folgenden meteorologischen Daten werden digital von einer meteorologischen Wetterstation der 

Fa. Adolf Thies GmbH & CO KG Göttingen, auf dem Gelände der Deponie automatisch täglich erfasst:  

• Tägliche Niederschlagsmengen 

• Temperatur (min., max., um 14.00Uhr/15.00 Uhr MESZ 

• Windrichtung 

• Windgeschwindigkeit 

• Verdunstung 

Die jährliche Wartung der Anlage fand letztmals am 24.05.2022 durch einen Techniker der  

Fa. Thies Clima statt. 

 
Wetterstation AWZ Aßlar  
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7 Deponiegas 

7.1 Darstellung und Beschreibungen der Messungen zur Überwachung von Depo-

niegas und Deponiegasemissionen  

Gemäß § 12 Abs. 3 der Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts hat der Deponiebetreiber 

bis zum Ende der Nachsorgephase Messungen und Kontrollen nach Anhang 5 Nr. 3.2 durchzuführen: 

"An temporär oder endgültig abgedeckten oder abgedichteten Deponieabschnitten oder Deponien hat der 

Deponiebetreiber die Wirksamkeit einer eventuellen Entgasung oder der Restgasoxidation halbjährlich mit-

tels Messungen mit Flammenionisationsdetektor, Laser-Adsorbtionsspektrometrie oder mittels anderer 

gleichwertiger Verfahren auf der Deponieoberfläche und an Gaspegeln im näheren Deponieumfeld zu kon-

trollieren“.  

Unabhängig davon bedürfen Deponieentgasungsanlagen der regelmäßigen Kontrolle, Regelung und 

Optimierung, da aufgrund der nicht abgeschlossenen Vorgänge im Deponiekörper die erfassbaren 

Gasmengen und die Gaszusammensetzung kontinuierlichen Veränderungen unterworfen sind. Dar-

über hinaus wird der Gashaushalt einer Hausmülldeponie von den klimatischen Einwirkungen beein-

flusst (Niederschläge, Temperatur- und Luftdruckschwankungen). Laser-Adsorbtionsspektrometrie 

(LAS) -Rastermessungen liefern einen raschen Überblick über unkontrollierte Gasaustritte auf der De-

ponieoberfläche und ermöglichen damit die qualitative Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Entga-

sungssystems und die Verluste der Gaserfassung. Mit Hilfe eines engen Rasters und unter Berücksich-

tigung bevorzugter Emissionsstellen (Schächte, Risse in der Deponieabdeckung bzw. im Deponiebö-

schungsbereich) werden unkontrollierte Gasaustritte auf der Deponieoberfläche aufgespürt. Aus den 

LAS-Messergebnissen lassen sich daher die nicht ausreichend erfassten Bereiche lokalisieren und ggf. 

das Gasfassungssystem entsprechend anpassen. 

Ergebnis der Funktionskontrolle und LAS-Messung vom 09.05.2022 

Im Bereich der funktionierenden Gaserfassung wurden nur sehr geringe Gasemissionen festgestellt. 

Die Emissionen wurden hauptsächlich im nordöstlichen Bereich der Deponie sowie im westlichen 

Randbereich festgestellt. Die Emissionssituation hat sich jedoch im Vergleich zur letzten Halbjahres-

messung deutlich verbessert. 

Ergebnis der Funktionskontrolle und LAS-Messung vom 15.09.2022 

Die Emissionen wurden hauptsächlich im nordöstlichen Bereich der Deponie sowie im westlichen 

Randbereich festgestellt. Im Bereich der funktionierenden Gaserfassung wurden nur sehr geringe 

Gasemissionen festgestellt. Die Erfassung erreicht jedoch nicht die Randbereiche der Deponie. Insbe-
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sondere in der offen zu Tage liegenden Kiesrigole der Basisabdichtung wird im größeren Umfang De-

poniegas emittiert. In diesen Bereichen sollte die Kiesrigole ausgeräumt und mit geeignetem Abdich-

tungsmaterial überdeckt werden. 

7.2 Deponiegasfassungs- und behandlungs- oder –verwertungsanlagen  

7.2.1 Darstellung und Beschreibungen der Einrichtungen zur Erfassung von Depo-

niegas  

Das anfallende Deponiegas wird über senkrecht niedergebrachte, sogenannte Gasdome gesammelt 

und über Sammelleitungen der nachgeschalteten Verdichterstation mit angeschlossenem Gasmotor 

zur Verfügung gestellt (siehe Anlage 8 „Entgasungssystem) 

Das im Jahr 2022 erfasste Deponiegas wurde zu 100% energetisch im Gasmotor verwertet. Entste-

hende Abwärme wird über Wärmetauscher mittels Rohrleitungssystem den angeschlossenen Verbrau-

chern im Betriebsgebäude (Heizung) zur Verfügung gestellt.  

Der erzeugte Strom wird überwiegend in das Eigenstromnetz der Deponie eingespeist. Überschüssiger 

Strom wurde in das öffentliche Netz des Stromversorgungsunternehmens eingespeist.  

7.3 Darstellung und Beschreibungen der Einrichtungen zur Behandlung/Verwer-

tung des erfassten Deponiegases  

Im Dezember 2011 wurde die seit 1991 betriebene Gasmotorenanlage durch einen neuen Gasmotor 

ersetzt. Die Vorbereitungen für diesen Wechsel begannen mit der Abschaltung des alten Gasmotors 

am 10. Oktober 2011. Dementsprechend wurden in diesem Zeitraum keine Aufzeichnungen gemacht. 

Jährlich erfolgt eine sicherheitstechnische Wiederholungsprüfung aller gastechnischen Anlagenteile 

der Verwertungsanlage durch den Hersteller.  

Die Überprüfung des vorgeschalteten Entgasungssystems auf Wirksamkeit und Funktion umfasst die 

Anlagenteile Gasdome, Gasleitungen, Sammelstation, Gasmotor und Übergabestation. Entsprechende 

Prüfberichte sind dokumentiert. 

7.3.1 Wartung der Gasmotorenanlage 

Mit der Wartung des Gasmotors und des Gasverdichters wurde die Fa. Lambda beauftragt. Bei den 

abgeschlossenen Wartungsverträgen handelt es sich um Vollwartungsverträge. In regelmäßigen Ab-
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ständen wird die Anlage einer Wartung unterzogen. Während der Wartung und technischen Prüfun-

gen wird kein Deponiegas systematisch verwertet. Es wird das Rückhaltevermögen des Deponiekörpers 

genutzt.  

Täglich anfallende Wartungs- und Pflegearbeiten, sowie die manuelle Datenerfassung werden vom 

Betriebspersonal der Deponie Aßlar durchgeführt.  

7.3.2 Prüfungen gemäß Betriebssicherheitsverordnung 

• Geplante dreijährlich wiederkehrende Prüfung nach Anhang 2 BetrSichV am 27.10.2023 

• Geplante sechsjährliche wiederkehrende Prüfung nach Anhang 2BetrSichV am 

23.11.2023 
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8 Darstellung und Beschreibung der auf dem Deponiegelände betriebenen Ab-

fallbehandlungsanlagen und Zwischenlager (Art der Anlage, Name des Betrei-

bers, Lage auf dem Deponiegelände)  

8.1 Umschlaganlage für nicht gefährliche Abfälle mit Zwischenlagermöglichkeit 

Anlage zur Zwischenlagerung von max. 615 Mg nicht gefährlicher Abfälle (AW 19 08 01, 19 0802, 

19 08 05, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 06) in dem bestehenden Tiefbunker und Zwischenla-

gerung von max. 56 Mg Sperrmüll (AW 20 03 07) im Anlieferungsbereich (Halle 1). 

Betreiber: Abfallwirtschaft Lahn-Dill Straße: Am grauen Stein PLZ/Ort: 35614 Aßlar 

8.2 Bioabfall-Umladestation 

Anlage zum Umschlagen von nicht gefährlichen Abfällen um den Umschlag von Bioabfällen aus der 

kommunalen Sammlung im Lahn-Dill-Kreis (Biotonne, AVV 20 03 01). Die Bioabfall-Umladestation 

(Halle 2) ist begrenzt auf einen Umschlag  

• Durchsatz von max. 250 t/d und max. 30.000 t/a sowie 

• Aufbewahrung einer maximalen arbeitstäglichen Restmenge von 600 t Bioabfall  

(Biotonne, AVV 20 03 01).  

In der Halle 2 sind untergebracht: 

• Betriebseinheit BE 5 „Technik“ in der Halle 1 

• Betriebseinheit BE 6 „Anlieferung und (Restmengen-)Aufbewahrung“, 

• Betriebseinheit BE 7 „Verladung“ sowie  

• Betriebseinheit BE 8: „Biofilter“ 

Betreiber: Abfallwirtschaft Lahn-Dill Straße: Am grauen Stein PLZ/Ort: 35614 Aßlar 

8.3 Langzeitzwischenlager (Revisionszwischenlager) für nicht gefährliche Abfälle 

Der genehmigte Standort für die Anlage befindet sich im Osten auf der Deponie Aßlar im Ablage-

rungsbereich. Die Lagerflächen sind im aktuellen Betriebsplan (6. Novelle) im Plan Nr. 5: Lageplan 

Schüttphase 1 (2018-2024) dargestellt. Die Lageranlage wird ausschließlich für den Fall eines Entsor-

gungsnotstandes benötigt (Ausfall oder Revision einer Abfallentsorgungsanlage). Die Errichtung 

wurde von der AWLD angezeigt und am 01.07.2013 seitens des RPGI, Dez. 42.2 bestätigt (Az.: 

IV/42.2-100g-18.05.01 AV 06/13- St). 
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In den einzelnen Teillagerabschnitten ggf. anfallendes Sickerwasser wird ordnungsgemäß gefasst 

und der SIWA-Behandlung zugeführt, um unkontrollierte Austritte von Sickerwasser in das Oberflä-

chenentwässerungssystem zu verhindern. 

Betreiber: Abfallwirtschaft Lahn-Dill Straße: Am grauen Stein PLZ/Ort: 35614 Aßlar 

8.4 Nebenanlagen (z.B. Fackeln, Blockheizkraftwerke)  

• Verbrennungsmotorenanlage für den Einsatz von Deponiegas (BHKW) mit angeschlossener 

Verdichterstation 

Betreiber: Abfallwirtschaft Lahn-Dill Straße: Am grauen Stein PLZ/Ort: 35614 Aßlar 

8.5 Darstellung und Beschreibung der auf dem Deponiegelände vorhandenen 

sonstigen Infrastruktureinrichtungen (z.B. Fahrzeugwaage, Tankanlage, Werk-

statt, Löschwasserbereitstellung)  

Für den bestimmungsgemäßen Betrieb einer geordneten Abfallbewirtschaftung sind u.a. folgende Ein-

richtungen vorhanden.  

• Zwei stationäre Fahrzeugwaagen (Ein- und Ausgangswaage) 

• Stationäre Tankanlage (Fassungsvolumen 5000 Liter Dieselkraftstoff) 

• Kfz-Werkstatt zur Instandhaltung und Wartung von Fahrzeugen  

• Elektrische Anlagen zur Energieversorgung (Trafostationen und diverse Unterverteilungen) 

• Heizungsanlage (Betrieb mit Heizöl) zur Versorgung des Betriebsgebäudes 

• Öl- und Benzinabscheider 

• Zwei unterirdische Löschwasserbehälter (Volumen: 100 m³ und 250 m³)  

 

Weitere Einrichtungen (siehe dazu auch Anlage 9 „Infrastruktur AWZ Aßlar“) 

Betreiber: Abfallwirtschaft Lahn-Dill Straße: Am grauen Stein PLZ/Ort: 35614 Aßlar 
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9 Kurzbeschreibung der erteilten, beantragten und ggf. geplanten Zulassungen 

zum Betrieb der Deponie mit Datum und Art des Bescheides  

Erteilte Bescheide/Genehmigungen Datum Inhalt 

Erteilung der Genehmigung zum unbefristeten Weiterbe-
trieb der Abfallentsorgungsanlage Aßlar 

01.10.2004 Ausnahme nach DepV 

Erteilung der Genehmigung zur Einrichtung und Betrieb ei-
nes Zwischenlagers für bis zu 80.000 m³ Abfälle sowie einer 
Anlage zum Umschlag von weniger als 100 Tonnen pro Tag  

25.08.2005 IV/Wz 42.2 100g 14.21 GV 
6/05 -Ge 

Erteilung der Genehmigung für die Einrichtung und den Be-
trieb eines Langzeitlagers. 

05.03.2007 Betrieb eines Langzeitlagers 

Errichtung und Betrieb Sickerwasserreinigungsanlage  
(Nebenanlage) 

06.05.2009 Genehmigung zur Errichtung 

Errichtung und Betrieb eines Lagers von 100 to Lagerkapa-
zität und 10 to/Tag Durchsatz nicht gefährlicher Abfälle 

25.11.2011 Bescheid RP Gießen 

Genehmigungsbescheid Umschlaganlage Papier und Rest-
müll 

01.07.2013 Errichtung und Betrieb der Um-
schlaganlage 

Umschlaganlage für nicht gefährliche Abfälle mit Zwischen-
lagermöglichkeit 

27.02.2014 Genehmigung 

Entscheidung zur Erweiterung des AVV Positivkataloges Be-
triebseinheit 5 (BE5) 

27.07.2018 Erweiterung des AVV Positivka-
taloges um AVV Nummern:  
16 05 05, 16 06 04, 20 01 11, 
20 01 34, 20 01 36 

Genehmigungsbescheid Umladung Bioabfallstation 30.08.2018 Änderung der bestehenden 
Anlage zum Umschlag von 
nicht gefährlichen Abfällen 

Entscheidung zur Errichtung und Betrieb von Bereitstel-
lungslagern und Baustelleneinrichtungen 

06.04.2018 Zwischenläger Oberflächenab-
dichtung 

Verlängerung Indirekteinleitung SiWa 23.12.2020 Gültig bis 31.12.2021 

Genehmigungsbescheid Abfallzwischenlagerung 22.02.2021 Zeitweilige Lagerung von Ab-
fällen 

Genehmigung Oberflächenabdichtung BA5  31.01.2018 Genehmigung zum Bau 

Genehmigung Oberflächenabdichtung BA4,  
BA1. BA1b, BA 2  

02.10.2020 Fertigstellung Oberflächenab-
dichtung  

Bescheid zu Reku-Schicht BA 1b 21.06.2022 Verringerung der Mächtigkeit 

Geplante Bescheide/Genehmigungen Datum Inhalt 

Änderung zum Genehmigungsbescheid Abfallzwischenla-
gerung vom 22.02.2021 (neuer Wertstoffhof) 

Wird erwar-
tet 

Zeitweilige Lagerung von Ab-
fällen 
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10 Wasserhaushaltsbilanz 

10.1 Auswertung der Messungen und Kontrollen sowie Darstellung der Ergebnisse  

Da keine mengenmäßige Messung des anfallenden Oberflächensickerwassers installiert ist, be-

schränkt sich eine Aussage zu einer Wasserhaushaltsbilanz auf die Betrachtung zurückliegender Be-

obachtungen der deutlichen Abhängigkeit der jährlichen Niederschlagsmengen zu dem Anfall an 

jährlich gereinigtem Sickerwasser. 

 

10.1.1 Niederschlagsmengen – Oberflächenwasserabflussmengen – Sickerwasser-

mengen (Betriebskenndaten) 

10.1.1.1 Niederschlagsmengen 

Die 2022 gemessene Jahresniederschlagsmenge betrug 714,3 mm (2021: 708,0 mm NN).  

10.1.1.2 Oberflächenwassermenge 

Eine Aufzeichnung des Oberflächenwasseraufkommens findet nicht statt. 

10.1.1.3 Sickerwassermengen 

In 2022 wurden insgesamt 79.869 m³ gefasst und behandelt (siehe Pkt. 5.3.2) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sickerwasser/Jahr (m³) 84058 m³ 77768 m³ 95725 m³ 71208 m³ 81554 m³ 81641 m³ 79869 m³

Niederschlag/Jahr (mm) 646 mm 860 mm 568 mm 588 mm 525 mm 708 mm 714 mm
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10.1.1.4 Grafik: monatliche Niederschlagssummen (2016 bis 2022) 
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10.1.1.5 Grafik: monatliche Sickerwassermengen (2016 bis 2022) 
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10.1.1.6 Grafik: jährliche Sickerwassermengen (2000-2022) 
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10.1.1.7 Grafik: Wasserhaushalt Jahresmengen (2016-2022) 
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10.2 Oberflächenwasserabflussmenge  

Eine kontinuierliche Messung der oberflächlich abgeleiteten Abflussmengen erfolgt nicht. 

10.2.1.1 Tägliche Verdunstungsrate  

Die tägliche Verdunstungsrate wird automatisch berechnet (Datenlogger Wetterstation) und doku-

mentiert (nach Haude-Formel). 

10.3 Grafik: Monatsmittel Temperaturen 2022 

 

10.3.1 Beurteilung der Plausibilität der ausgewerteten Daten (Wasserhaushaltsbi-

lanzierung) einschließlich relevanter Störeinflüsse  

Die dargestellten Daten (Niederschlagsmengen, Sickerwassermengen, Temperatur, Verdunstung) wer-

den automatisiert und digital erfasst. Alle Datenerfassungssysteme werden regelmäßig durch spezifi-

sche Fachfirmen überprüft, gewartet und die Ergebnisse protokolliert. 

Eine manuelle Plausibilitätsprüfung findet regelmäßig vor der Übernahme der Daten in andere Sys-

teme statt. Relevante Störgrößen konnten nicht identifiziert werden. 
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Demnach beschränkt sich eine vorläufige Betrachtung auf das Verhältnis von Menge des gefallenen 

Niederschlages zu dem mengenmäßigen Anfall von Deponiesickerwasser. 

10.3.2 Beurteilung (Rückschlüsse) der Funktionsfähigkeit von Deponieeinrichtungen 

(Drainagesystem, Basis- und Oberflächenabdichtung) im Hinblick auf die v.g. 

Bilanzierung  

Da keine mengenmäßige Messung des anfallenden Oberflächensickerwassers installiert ist, be-

schränkt sich eine Aussage zu einer Wasserhaushaltsbilanz auf die Betrachtung zurückliegender Be-

obachtungen.  

10.3.3 Abgleich der Ergebnisse mit den in Zulassungen getroffenen Annahmen (vgl. 

Anhang 5 Nr. 2.2 Satz 3 DepV)  

Siehe Punkt 10.1 

10.3.4 Darlegung ob, und ggf. welche Maßnahmen erforderlich sind bzw. eingelei-

tet oder getroffen wurden, um den planmäßigen Zustand der Deponie (ent-

sprechend den rechtlichen Vorgaben und Festlegungen der Zulassungen) 

wiederherzustellen bzw. zu gewährleisten (vgl. An-hang 5 Nr. 2.3 DepV)  

Geplante Bauvorhaben zur Optimierung der Oberflächenabdichtung/Rekultivierung zur Verringerung 

des Sickerwasseraufkommens.  

BA 1-4 
• Ergänzung der bestehenden Rekultivierungsschicht in BA 1b, 1 und 2 

• Ergänzung der bestehenden Oberflächenabdichtung durch Aufbringen einer zweiten Kompo-

nente (Kunststoffdichtungsbahn) in BA 4 

BA 5 

• Herstellung der Oberflächenabdichtung/Rekultivierung 

Die Bauarbeiten sollen am 01.04.2023 beginnen und im Herbst 2026 beendet sein. 

  



 

 

Abfallentsorgungsanlage Aßlar  

Jahresbericht für 2022 gemäß Anhang 5 DepV und §5 DEKVO 

Seite 54 von156 Seiten 

10.4 Sickerwasserzusammensetzung  

-Analyseergebnisse siehe Anlage 10 „Aßlar Zeugnisse „- 

10.4.1 Messungen und Untersuchungen im Zulauf der SiWa-Anlage 

Im Jahr 2022 wurden 79.869 m³ (2021: 81.641 m³) Sickerwasser behandelt. Die Probenahmen und 

Qualitätsuntersuchungen wurden 2022 alle vier Monate durch die Fa. SGS Fresenius durchgeführt.  

Umfang der Parameter und Häufigkeit der Messungen ergeben sich aus der Deponieverordnung sowie 

dem aktuellen Indirekteinleiter-Erlaubnisbescheid.  

Untersuchungsverfahren und Nachweisgrenzen der einzelnen untersuchten Parameter sind den jewei-

ligen beiliegenden Prüfberichten zu entnehmen.  

10.4.2 Ergebnisse der vierteljährlichen Eigenkontrolluntersuchungen im Rohsicker-

wasser 

Um eine Vergleichbarkeit der Daten, bzw. Veränderungen aufzuzeigen, werden zunächst die Daten 

mit denen des vorherigen gleichen Quartals (Werte in Klammern) verglichen (z.B. das 1. Quartal 2017 

mit dem 1. Quartal 2018). In der Zusammenfassung werden dann die Daten des auszuwertenden 

Jahres mit denen des Vorjahres im Überblick verglichen. 

10.4.2.1 1. Quartal 2022 

Die Probe im Februar 2022 hatte einen bekannt leicht alkalischen pH-Wert 8,2 (2021: 8,11) mit einer 

elektr. Leitfähigkeit von 4960 µS/cm (2021: 3.090 µS/cm). Die typischerweise auffälligen Sickerwas-

serparameter AOX 0,23 mg/l (2021: 0,15 mg/l), TOC 150 mg/l (2021: 70 mg/l) und Ammonium-N 

270 mg/l (2021: 120 mg/l) waren in dieser Probe teils geringfügig höher. 

Für die Prüfparameter Chlorid 620 mg/l mg/l (2021: 316 mg/l) und Sulfat 158 mg/l (2021: 172 mg/l) 

wurden teils leicht erhöhte Werte festgestellt.  

Für den Parameter Kalium 210 mg/l (2021: 110 mg/l) wurde eine leicht schwankende Konzentration 

festgestellt. Dies gilt auch für Natrium, das mit 520 mg/l (2021: 260 mg/l) nachgewiesen wurde. 

Die Metalle Magnesium, Zink, Eisen, Mangan, Nickel, Kupfer und Blei wurden in ähnlichen Konzent-

rationen wie im Februar 2021 bestimmt. Arsen konnte erneut nicht nachgewiesen werden.  

10.4.2.2 2. Quartal 2022 

Bei einem leicht alkalischen pH-Wert 8,2 (2021: 8,2) wurde bei einer Leitfähigkeit von 7110 µS/cm  

(2021: 6030 µS/cm) eine typisch erhöhte Salzbefrachtung festgestellt. 
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Die typischen Sickerwasserparameter TOC 210 mg/l (2021: 180 mg/l) und AOX 0,1 mg/l (2021: 0,4 

mg/l) zeigten fast unverändert. 

Sulfat mit 98 mg/l (2021: 114 mg/l), Chlorid mit 844 mg/l (2021: 611 mg/l) und Ammonium-N mit 

310 mg/l (2021: 220 mg/l) zeigten sich in ähnlichen erhöhten Konzentrationen.  

10.4.2.3 3. Quartal 2022 

Die Probe vom Juli 2021 hatte einen unveränderten leicht alkalischen pH-Wert von 8,1 (2021: 8,0) 

und niedrigere Salzbefrachtung bei einer ähnlichen elektrischen Leitfähigkeit von 6590 µS/cm  

(6210 µS/cm). 

Die typischen Sickerwasserparameter AOX 0,2 mg/l (2021: 0,23 mg/l), TOC 350 mg/l (2021: 220 

mg/l) und Ammonium 510 mg/l (2021: 320 mg/l) sind leicht erhöht zum gleichen Zeitraum des Vor-

jahres. 

Dies gilt auch für die Parameter Chlorid mit 862 mg/l (2021: 576 mg/l) und Sulfat 58 mg/l (2021: 66 

mg/l).  

Arsen wurde mit einer Konzentration von < 0,01 mg/l nicht nachgewiesen (BG 0,01 mg/l). 

10.4.2.4 4. Quartal 2022 

Die Probe im Oktober 2022 hatte einen bekannt leicht alkalischen pH-Wert 8 (2021: 8,5) mit einer 

elektr. Leitfähigkeit von 6680 µS/cm (2021: 8200 µS/cm). Die typischerweise auffälligen Sickerwasser-

parameter AOX 0,2 mg/l (2021: 0,52 mg/l), TOC 220 mg/l (2021: 530 mg/l) und Ammonium-N 370 

mg/l (2021: 380 mg/l) waren in dieser Probe teils niedriger als im vierten Quartal 2022.  

Für die Prüfparameter Chlorid 640 mg/l (2021: 921 mg/l) und Sulfat 75 mg/l (2021: 63 mg/l) wurden 

teils leicht erhöhte Werte festgestellt.  

10.5 Beurteilung der Untersuchungen und Vergleich zu mehrjährigen Tendenzen 

Es ist festzustellen, dass im Laufe des Jahres 2022 ein leicht ansteigendes Niveau der Konzentrationen 

für die Parameter Leitfähigkeit, Ammonium-N, TOC und DOC zu verzeichnen war.  

Der Parameter AOX wurde konstant ab dem 4. Quartal 2021 mit max. 0,52 mg/l wieder nachgewiesen. 

Ammonium-N zeigt sich um 93 mg/l bis 380 mg/l schwankend. 

Es zeigt sich insgesamt sehr deutlich, dass die gemessenen Konzentrationen der verschiedenen Para-

meter stark von der Menge des anfallenden Sickerwassers abhängig sind. 

Alle anderen Parameter schwankten unauffällig in Bereichen der Vorjahre. 
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10.5.1 Beurteilung der qualitativen und quantitativen Veränderungen der Zusam-

mensetzung des Sickerwassers (einschließlich Frachtenabschätzung)  

Die Menge des Deponiesickerwasseranfalls ist vor allem vom Niederschlag, der Verdunstung  abhängig.  

Die Ergebnisse der letzten Jahre zeigen jedoch ein relativ stabiles Frachtaufkommen.  

Eine weitergehende Prognose über die zukünftige Entwicklung von Menge und Qualität kann derzeit 

nicht vorgenommen werden.  

10.5.2 Abgleich der Ergebnisse mit den in einer wasserrechtlichen Erlaubnis für die 

Zuleitung des Sickerwassers in eine Behandlungsanlage bzw. für die Sicker-

wassereinleitung getroffenen Annahmen (vgl. Anhang 5 Nr. 2.2 DepV)  

Im Betriebsjahr 2022 wurden keine Vorgaben und erlaubten Grenzwerte aus der Genehmigung vom 

23.12.2020 zur Indirekteinleitung (Az RPGI-41.4-79g0200/85-2015/23) überschritten.  

Detaillierte Ergebnisse sind im Jahresbericht zur Sickerwasserreinigungsanlage der Betreiberfirma 

Wehrle Werk AG über das Betriebsjahr 2022 dokumentiert und dort zu entnehmen. 

10.5.3 Darlegung ob, und ggf. welche Maßnahmen erforderlich sind bzw. eingelei-

tet oder getroffen wurden, um den planmäßigen Zustand der Deponie (ent-

sprechend den rechtlichen Vorgaben und Festlegungen der Zulassungen) 

wiederherzustellen bzw. zu gewährleisten (vgl. An-hang 5 Nr. 2.3 DepV)  

Wegen erhöhtem Sickerwasseranfall nach starkem Regen öffnete der Notüberlauf am 18.02.2022 

um 19:00 Uhr automatisch. Da trotz mehrfacher Spülung des Notüberlaufs der Füllstand in den Spei-

cherbecken weiter anstieg, wurde bei einem Füllstand von 100 % am 19.02.22 um 16:30 Uhr die 

Deponiebereitschaft informiert und es wurde beschlossen den Bypass zu öffnen. Der Bypass wurde 

noch am selben Tag um 17:15 Uhr geöffnet. Am 21.02.22 7:30 Uhr wurde der Bypass wieder ge-

schlossen. 

Am 26.12.22 kam es ebenso durch starke Niederschläge um 17:45 Uhr zu einem automatischen 

öffnen des Notüberlaufs. Bis zum 29.12.22 sind in diesen 4 Tagen 132 m? ungeklärt abgelaufen. Der 

Bypass wurde nicht geöffnet. 

Verfügbarkeit 

Auch im dreizehnten Betriebsjahr machte die Sickerwasserreinigungsanlage der Deponie Aßlar einen 

guten Eindruck. Die geforderten Leistungsdaten wurden eingehalten und zum Teil noch deutlich über-

troffen. Die Verfügbarkeit der Anlage war durchgängig gegeben. Alle Ablaufparameter waren teil-

weise deutlich unter den Grenzwerten. 
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10.5.4 Weiterführende Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit 

Sanierungsmaßnahmen des Sickerwasserbeckens I gemäß Sanierungskonzept der ausführenden 

Firma (vom 13.03.20) wurde als Gesamtmaßnahme vom Juli 2022 bis September 2022 durchge-

führt. Im Rahmen der Arbeiten gab es keine baulichen Komplikationen, die Endabnahme erfolgte 

ohne Mängelaufnahme. Die Sickerwasserbehandlung im Sanierungszeitraum lief vollständig über die 

beiden verbleibenden Becken und wurde hinsichtlich der Planung extra in einer erwartungsgemäß 

regenarmen Zeit gewählt. Gleiches soll im Jahr 2023 mit der Sanierung des verbleibenden Beckens II 

erfolgen. 

10.5.5 Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Zusammensetzung des Sickerwassers 

vom Beginn der Ablagerungsphase an bis zum Berichtsjahr bzw. bei Depo-

nien, die sich am 16. Juli 2009 in der Ablagerungsphase befanden, über einen 

Zeitraum mindestens der letzten 6 Jahre  
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10.5.5.1 Grafik: Sickerwasser „Stickstoffbilanz“ (2014-2022) 
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10.5.5.2 Grafik: Sickerwasser „Leitfähigkeit und Chlorid“ (2014-2021) 
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10.5.5.3 Grafik: Sickerwasser „AOX, TOC“ (2014-2022) 
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10.5.5.4 Grafik: Schwermetalle im Sickerwasser (2014-2022) 
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10.5.5.5 Grafik: Leichtmetalle im Sickerwasser (2014-2022) 
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10.6 Oberflächenwasser (Kontrollen) 

10.6.1 Beschreibung 

Qualitativ untersucht wurde das Oberflächenwasser an der Probenahmestelle „Zulauf Halbschale“  

(offenes Gerinne) mittels Schöpfprobe. Der Untersuchungsumfang und die Häufigkeit ergeben sich aus 

der DEKVO sowie dem Direkteinleiteerlaubnisbescheid vom 23.05.1995 (Ziff.III.3.1), siehe auch unser 

Schreiben vom 21.08.2000 in Verbindung mit Ihrem Schreiben vom 08.08.2000 (Az.: IV/Wz-42.4-79f 

Deponie Lahn-Dill-Kreis Aßlar-B1.1-Hel).  

Gemäß 1. Änderungsbescheid vom Januar 2000 zum Erlaubnisbescheid vom 23.05.1995, sind zusätzli-

che monatliche Untersuchungen durchzuführen. Demnach sind für die Einleite stelle „E“  

(Oberflächenwasser/Rehbach), sowie im Abstand von 50 m, ober- und unterhalb der Einleitestelle „E“, 

zusätzliche Untersuchungen durchzuführen. 

10.6.2 Messungen und Untersuchungen von Oberflächenwasser 

-Analysen siehe Anlage 10 „Aßlar Zeugnisse“- 

10.6.3 Ergebnisse der Untersuchungen im „Zulauf Halbschale“ 

10.6.3.1 1.Quartal 2022 

Der Messwert am 01.02.2022 für den pH-Wert lag bei 8 (2021: 7,3 bei einer deutlich erhöhten Leitfä-

higkeit von 8740 µS/cm (2021: 3190 µS/cm). Der erhöhte Wert ist auf den Eintrag von Chlorid (2650 

mg/l) zurückzuführen. Dies resultiert aus der Aufbringung von Streusalz des Winterdienstes auf den in 

der Nähe angeschlossen Fahrbahnen.  

Die Parameter TOC, Ammonium, Chlorid und Ammonium-N wiesen keine Auffälligkeiten auf.  

10.6.3.2 2.Quartal 2022 

Der Messwert am 13.05.2022 für den pH-Wert lag bei 8,4 (2021: 7,3) bei einer normalen Leitfähigkeit 

von 300 µS/cm (2021: 228 µS/cm).  

Die Parameter TOC, Ammonium, Chlorid und Ammonium-N zeigen sich unauffällig. 

10.6.3.3 3.Quartal 2021 

Am 07.07.2022 wurde bei einem pH-Wert von 8 (2021: 8,3) eine Leitfähigkeit von 144 µS/cm (2021: 

866 µS/cm) gemessen. Alle anderen Parameter zeigten sich wieder im normalen Bereich. 
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10.6.3.4 4.Quartal 2021 

Die Probenahme am 28.10.2022 zeigt eine geringe Ammoniumkonzentration von 0,88 mg/l (2021: 

0,04 mg/l) bei einem pH-Wert von 7,9 (2021:7,8) und einer Leitfähigkeit von 189 µS/cm (2021: 207 

µS/cm). Der TOC-Gehalt wurde leicht erhöht mit 7,1 mg/l (2021: 6,4 mg/l) gemessen. 

10.7 Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Zusammensetzung des Oberflächenwas-

sers die sich am 16. Juli 2009 in der Ablagerungsphase befanden, über einen 

Zeitraum mindestens der letzten 6 Jahre.  
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10.7.1.1 Grafik: Oberflächenwasser TOC „Zulauf Halbschale“ (2016-2022) 
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10.7.1.2 Grafik: Ammonium-Gehalt Oberflächenwasser „Zulauf Halbschale“ (2016-2022) 
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10.7.1.3 Grafik: Leitfähigkeit und Chlorid-Gehalt Oberflächenwasser „Zulauf Halbschale (2016-2022) 
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10.7.2 Beurteilung der qualitativen und quantitativen Veränderungen der Zusam-

mensetzung des Oberflächenwassers  

-Analysen siehe Anlage 10 „Aßlar Zeugnisse“- 

10.7.3 Ergebnisse der Untersuchungen an der „Einleitestelle E“  

Die Untersuchungen konnten nur im September und November 2022 stattfinden. Alle weiteren Proben-

nahmetermine mussten aufgrund der Trockenheit ausfallen.  

Im September wurde ein leicht erhöhter pH-Wert von 7,7 gemessen. Die Leitfähigkeit wurde ebenfalls 

leicht erhöht mit 430 µS/cm bestimmt bei einer gemessenen Redoxspannung von  

475 mV. Der Parameter Ammonium-N wurde oberhalb der Nachweisgrenze von 0,04 mg/l mit 0,42 mg/l 

gemessen.  

Der CSB-Gehalt lag unter der Nachweisgrenze von 15 mg/l. 

Die Untersuchung im November 2022 zeigte ähnlich Werte und blieb damit unauffällig. 

10.7.3.1 Ergebnisse der Untersuchungen „oberhalb der Einleitestelle E“  

Wegen Trockenheit konnte in 2022 nur eine Untersuchung am 15.09.2022 stattfinden.  

Im September wurde ein leicht erhöhter pH-Wert von 8,2 mg/l gemessen. Die Leitfähigkeit wurde eben-

falls leicht erhöht mit 527 µS/cm bestimmt bei einer gemessenen Redoxspannung von  

388 mV. Der Parameter Ammonium-N wurde oberhalb der Nachweisgrenze von 0,04 mg/l mit 0,9 mg/l 

gemessen.  

Der CSB-Gehalt lag gering über der Nachweisgrenze von 15 mg/l mit gemessenen 17 mg/l. 

10.7.3.2 Ergebnisse der Untersuchungen „unterhalb der Einleitestelle E“  

Auch hier konnte wegen Trockenheit nur eine Untersuchung am 15.09.2022 stattfinden.  

Im September wurde ein leicht erhöhter pH-Wert von 7,6 mg/l gemessen. Die Leitfähigkeit wurde eben-

falls leicht erhöht mit 460 µS/cm bestimmt bei einer gemessenen Redoxspannung von  

361 mV. Der Parameter Ammonium-N wurde oberhalb der Nachweisgrenze von 0,04 mg/l mit 0,13 mg/l 

gemessen.  

Der CSB-Gehalt lag unter der Nachweisgrenze von 15 mg/l. 
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10.7.4 Abgleich der Ergebnisse mit den in einer wasserrechtlichen Erlaubnis für die 

Einleitung oder für eine ortsnahe Versickerung des Oberflächenwassers ge-

troffenen Annahmen (vgl. Anhang 5 Nr. 2.2 DepV  

Das Oberflächenwasser wird rechtseitig der Straße in einem offenen Gerinne gesammelt und abgeleitet. 

Nach Passieren des kleinen Sammelbeckens (Probennahmstelle „Auslauf Sammelbecken“) in Höhe des 

Parkplatzes wird es weitergeführt zu dem letzten Sammelbecken (außerhalb des Deponiegeländes) zum 

Vorfluter „Rehbach“. Der Auslauf dieses Sammelbeckens wird mit der Probenahmestelle Einleitestelle 

„E“ gekennzeichnet. 

Die Probenahmestelle „oberhalb der Einleitstelle E“ beschreibt eine Schöpfprobe aus dem Rehbach, ca. 

50 m ober der Einleitestelle „E“.  

Sinngemäß ist die Probenahme „unterhalb der Einleitestelle E“ ca. 50 m unterhalb der Einleitestelle „E“. 
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10.7.4.1 Grafik: Oberflächenwasser: Stickstoffbilanz Einleitestelle „E“ (2016 bis-2022)  
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10.7.4.2 Grafik: Oberflächenwasser: AOX und TOC-Gehalt „Einleitestelle E“ (2016 bis 2022) 
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10.7.4.3 Grafik: Oberflächenwasser: Leitfähigkeit und Chlorid-Gehalt „Einleitestelle E“ (2016 bis-2022) 
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10.7.4.4 Grafik: Oberflächenwasser: Stickstoffbilanz „unterhalb der Einleitestelle E“ (2016 bis-2022)  
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10.7.4.5 Grafik: Oberflächenwasser: AOX und TOC-Gehalt „unterhalb der Einleitestelle E“ (2016 bis 2022) 
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10.7.4.6 Grafik: Oberflächenwasser: Leitfähigkeit und Chlorid-Gehalt „unterhalb Einleitestelle E" (2016 bis 2022) 
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10.7.4.7 Grafik Oberflächenwasser: AOX und TOC- Gehalt „oberhalb Einleitestelle E“ (2016-2022) 
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10.7.4.8 Grafik Oberflächenwasser: Leitfähigkeit und Chlorid-Gehalt „oberhalb Einleitestelle E“ (2016-2022) 
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10.7.4.9 Grafik: Oberflächenwasser: Stickstoffbilanz „oberhalb der Einleitestelle E“ (2016 bis-2022)  
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10.8  Gesamtbetrachtung und weitere Veranlassungen 

Seit Beginn der Untersuchungen blieben, bis auf geringe kurzfristige Störungen in 2021, alle Proben 

unauffällig.  

 

Es sind daher zukünftig keine besonderen Maßnahmen geplant. 
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10.9 Grundwasser (Beschaffenheit / Kontrolle der Auslöseschwellen) 

-Analysen siehe Anlage 10 „Zeugnisse Aßlar“- 

10.9.1 Beschreibung der Kontrollen 

Die Grundwasserproben wurden 2022 von dem beauftragten Labor SGS Fresenius viermal jährlich ent-

nommen und gemäß der Vorgabe der DEKVO, sowie den zusätzlichen Auflagen des RP Gießen, unter-

sucht.  

10.9.2 Auslöseschwellen 

Mit Bescheid vom 28.11.2008 (Az IV-42.2 100g 18.05.01 St.) wurden durch die zuständige Überwa-
chungsbehörde (RP Gießen) für den im Abstrom gelegenen Grundwasserbrunnen Nr. 11 folgende Aus-
löseschwellen (gem. § 9 Abs.1 DepV) festgelegt und der vorgelegte Maßnahmenplan genehmigt. Die 
Auslöseschwellen aus der Genehmigung vom 28.11.2008 wurden mit Anzeigebestätigung vom 
11.03.2014 (Az.: lV/42.2-100g-18.05.01 AV 01/14-St) angepasst. 

Basisparameter Auslöseschwelle 

Leitfähigkeit          1.500 µS/m 

AOX           0,15 mg/l 

TOC    15 mg/l 

pH-Wert       6,5-8,5 

Ammonium        0,6 mg/l 

Bor        0,3 mg/l 

Sulfat 150 mg/l 

Natrium   55 mg/l 

Kalium   20 mg/l 

Calcium  170 mg/l 

Magnesium   90 mg/l) 
Anorganische Stoffe Auslöseschwelle 
Arsen         0,01 mg/l 

Blei           0,025 mg/l 

Cadmium           0,005 mg/l 

Chrom, gesamt         0,05 mg/l 

Kupfer         0,05 mg/l 
Anorganische Stoffe Auslöseschwelle 
Nickel         0,05 mg/l 
Quecksilber           0,001 mg/l 

Zink       0,5 mg/l 

Fluorid         0,75 mg/l 
Organische Stoffe Auslöseschwelle 
Mineralölkohlenwasserstoffe 1         0,20 mg/l 

BTEX 2         0,02 mg/l 

LHKW 3         0,01 mg/l 

Phenole         0,02 mg/l 
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10.10 Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen 

-Analysen siehe Anlage 10 „Aßlar Zeugnisse“- 

10.10.1 Darstellung und Beschreibungen der Grundwassermessstellen (z.B. 

Lage, Ausbautiefe, angesprochener Grundwasserleiter, Zustand/ Funktionsfä-

higkeit)  

Auf dem planfestgestellten Gelände befinden sich insgesamt 10 Grundwassermessstellen. Hierzu wur-

den in verschiedene Tiefen Bohrungen niedergebracht und entsprechend ausgebaut. Die genaue Lage 

ist dem beiliegenden Bestandsplan (siehe Anlage 17 „Übersicht)) zu entnehmen. Die Ausbautiefen be-

tragen der Brunnen liegen zwischen 6 m und 32 m. Alle Messstellen sind aktuell intakt und werden im 

Zuge der turnusmäßigen Beprobungen auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft. Mängel sind derzeit nicht 

bekannt. Im Anstrombereich der Deponie befindet außerhalb der plangenehmigten Fläche eine Grund-

wassermessstelle (sog. „Waldpegel“).Im Abstrombereich wurde ein Messpegel (sog. „Grundwasser-

messstelle 11“) errichtet und als zugelassene Messstelle für Auslöseschwellen vom RP Gießen geneh-

migt (Az IV-42.2 100g 18.05.01 St. vom 28.07.2008). 

10.11 Lageplan(pläne) mit Darstellung aller relevanten Überwachungseinrichtungen 

und Angabe der Grundwasserfließrichtung (Maß-stab 1 : 1.000 bis 1 : 5.000)  

Grundwasserfließrichtung  
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10.12 Betriebsjahr 2022 

Die Grundwasserbeobachtungspegel Brunnen Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 und der Brunnen  

Waldpegel wurden in den folgenden Zeiträumen beprobt. 

• 01.02. – 07.02.2022 (zus. Übersichtsprogramm und Bedarfsliste) 

• 13.05. – 25.05.2022 

• 07.07. – 11.07.2022 

• 27.10. – 14.11.2022 
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Grundwasserbrunnen 1 

In den Feldparameterbestimmungen lagen die Werte für die elektrische Leitfähigkeit in den bekannten 

Wertebereichen zwischen 680 µS/cm und 1000 µS/cm (2021: 909 µS/cm und 1020 µS/cm). Die pH-

Werte variierten unauffällig zwischen um 7 und 7,4 (2019: 6,9 und 7,4). 

Der Parameter AOX wurde max. im 1. Quartal mit 0,16 mg/l gemessen (2021: 0,04 mg/l), blieb aber 

sonst unauffällig um die Bestimmungsgrenze von 0,010 mg/l. 

Ammonium und Ammonium-N wurden im 1., 2., 3. und 4. Quartal nur unterhalb der Bestimmungs-

grenze von 0,04 mg/l bzw. 0,03 mg/l gemessen. Hier zeigten sich, wie bereits 2021, keine Störungen. 

Seit dem 1. Quartal 2010 wurden wiederholt die Parameter Eisen, Kupfer und Mangan in niedrigen 

Konzentrationen nachgewiesen.  

Der Parameter Bor schwankte wieder um 0,21 mg/l im 2. Quartal und max. 0,41 mg/l im 4.Quartal 

2022.  

Der Daphnientest war 2021, wie bereits 2016, unauffällig (GD 1). Auch die Summenparameter LHKW, 

PAK, BTEX und PCB konnten nicht über den jeweiligen Bestimmungsgrenzen (BG) nachgewiesen wer-

den.  

Leicht erhöht wurde der Parameter Tetrachlorethen in Höhe von 0,6 mg/l (BG 0,1) im 1.Quartal 2019 

nachgewiesen. Dies ist nach 2013 der zweite nachgewiesene Fall. In 2020, 2021 und 2022 wurden 

keine LHKW nachgewiesen. Alle anderen Werte liegen derzeit in bekannten Konzentrationen vor. 

Grundwasserbrunnen 2 

In den Feldparameterbestimmungen lag der Wert für die elektrische Leitfähigkeit zwischen 529 µS/cm 

und 699 µS/cm (2021: 371 µS/cm und 569 µS/cm). Der pH-Wert lag unauffällig zwischen 6,8 und 7,3 

(2021: 7,1 und 7,6). 

Der Parameter Nitrat-N wurde im 2. Quartal 2019 auffällig mit 44 mg/l gemessen. Die Analyse im  

3. Quartal 2019 und die Analysen seit 2020 bestätigen wieder sein langfristiges Schwanken in niedrigen 

Bereichen um 9,8 mg/l bis 15 mg/l.  

Die Messwerte für Ammonium und Ammonium-N lagen stets unter den jeweiligen Bestimmungsgren-

zen von 0,04 mg/l bzw. 0,03 mg/l.  

Der Parameter TOC schwankt langfristig seit 2017 zwischen 1,7 mg/l und max. 2,9 mg/l. In 2022 wurde 

die höchste Konzentration im 1. Quartal mit 2,9 mg/l gemessen. Die anderen Messwerte lagen zwischen 

1,7 mg/l und 2,4 mg/l. 
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In 2022 waren die Parameter Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium in sehr ähnlichen Konzentrati-

onen wie 2021 vorhanden. Magnesium und Natrium schwanken in langfristig bekannten Bereichen um 

25 mg/l (Natrium) bzw. zwischen 29,7 mg/ und 40,1 mg/l für Magnesium.  

Calcium zeigt einen langsamen Abwärtstrend bei Werten um 45 mg/l. Der Parameter Kalium schwankt 

immer noch um 4 mg/l. Diese Trends setzten sich auch in 2022 fort. 

Der Parameter AOX wird 2022 wieder nur einmal leicht über der BG von 0,01 mg/l mit 0,02 mg/l be-

stimmt. Der TOC schwankt unauffällig zwischen 1,7 mg/l und 2,9 mg/l, ähnlich wie in 2020 und 2021. 

Arsen wurde leicht erhöht im 1. Quartal 2020 nachgewiesen (0,013 mg/l). Im Jahr 2021 und 2022 lagen 

alle Werte unter Bestimmungsgrenze von 0,005 mg/l. Cadmium wurde nicht oberhalb der BG von 

0,0002 mg/l nachgewiesen. Der Daphnientest war in 2021, ebenso wie in 2016, unauffällig (GD 1). Die 

Parameter PAK, BTEX und PCB konnten nicht nachgewiesen werden. 

Grundwasserbrunnen 3 

Die Werte für die elektrische Leitfähigkeit schwankten zwischen 636 µS/cm (2021: 323 µS/cm) und  

max. 749 µS/cm (2021: 781 µS/cm). Auch die parallel bestimmten Messwerte für den pH-Wert variierten 

entsprechend zwischen min. 7 (2021: 7) und max. 7,3 (2021: 7,9) und somit in Bereichen der Vorjahre. 

Die Messwerte für Ammonium und Ammonium-N lagen 2022 stets unter den jeweiligen Bestimm-

mungsgrenzen von 0,04 mg/l bzw. 0,03 mg/l.  

Der Parameter AOX zeigte keine Auffälligkeiten. Er schwankte seit 2019 zwischen 0,01 mg/l und max.  

0,02 mg/l. In 2021 wurde die Bestimmungsgrenze (BG) von 0,01 mg/ mit 0,02 mg/l unbedenklich über-

schritten. In 2022 wurde keine Überschreitung der BG festgestellt. 

Der Summenparameter TOC schwankte unauffällig zwischen min. 2,6 1,2 mg/l (2021: 2,6 mg/l) und  

max. 3,1 mg/l (2021: 3,1 mg/l).  

Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium wurden in bekannten, unbedenklichen Bereichen nachge-

wiesen.  

Der Daphnientest 2021 war unauffällig (GD 1) und die Parameter PAK, BTEX und PCB konnten nicht 

nachgewiesen werden. 

Grundwasserbrunnen 4  

Die Werte für die elektrische Leitfähigkeit schwankten zwischen min. 931 µS/cm (2021: 906 µS/cm) und 

max. 1510 µS/cm (2021: 1730 µS/cm).  

Auch die parallel bestimmten Messwerte für den pH-Wert variierten entsprechend zwischen 7,4 (2021: 

7) und max. 7,7 (2021: 7,7) und somit in Bereichen der Vorjahre. 
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Ammonium-N liegt zum vergangenen Jahr deutlich niedriger in unauffälligen Bereichen zwischen min. 

0,03 mg/l und max. 0,12 mg/l (BG 0,03 mg/l). 

Ammonium zeigte hier im 4. Quartal 2022 den höchsten, aber unbedenklichen Wert mit 0,15 mg/l  

(BG: 0,04 mg/l). 

Der Parameter AOX zeigte ab dem 3. Quartal 2019 keine Auffälligkeiten mehr. Er schwank seit 2020 

deutlich erholt zwischen 0,02 mg/l und max. 0,06 mg/l.  

Der Parameter TOC (BG 0,5) schwankte leicht auffällig, aber stabil zwischen min. 2,4 mg/l (2021: 3,1 

mg/l) und max. 22 mg/l (2021: 22 mg/l). 

LHKW wurden 2019 in Form von Chlorethen bzw. Trichlorethen als Summenwert in Höhe von 3,6 µg/l 

im 1. Quartal, bzw. 0,3 µg/l und im 2. Quartal 2019 nachgewiesen. Ein erneuter Nachweis nach 2020 

erfolgte nicht mehr. 

Die Summenparameter BTEX, PAK und PCB wurden in 2021 nicht nachgewiesen und der Daphnientest 

war 2021, wie bereits 2016, unauffällig (GD 1). 

Salze und Metalle wurden im 2022 in nur sehr geringen Konzentrationen gemessen, ähnlich wie in 

2021. 

Grundwasserbrunnen 5  

Die Werte für die elektrische Leitfähigkeit schwankten zwischen min. 1350 µS/cm (2021: 1680 µS/cm) 

und max. 1660 µS/cm (2021: 1680 µS/cm).  

Auch die parallel bestimmten Messwerte für den pH-Wert variierten entsprechend zwischen 7,1 (2021: 

7) und max. 7,2 (202: 7,8) und somit in Bereichen der Vorjahre. 

Ammonium-N liegt zum vergangenen Jahr deutlich niedriger in unauffälligen Bereichen zwischen min. 

0,09 mg/l und max. 1,2 mg/l (BG 0,03 mg/l). 

Ammonium zeigte hier im 3. Quartal 2022 den höchsten, aber unbedenklichen Wert mit 1,5 mg/l  

(BG: 0,04 mg/l). 

Nitrat (BG 0,5) wurde zwischen min. 4,7 mg/ (2021 5,7 mg/l) und max. 39,6 mg/l (2021 21,5 mg/l) 

nachgewiesen. 

Der Parameter AOX schwankte 2022 um 0,02 mg/l (BG 0,01). 

Der Parameter TOC (BG 0,5) schwankte leicht auffällig zwischen min. 2,9 mg/l (2021: 2,2 mg/l) und  

max.4,8 mg/l (2021: 6 mg/l). 

Salze und Metalle wurden im 1. Quartal 2022 in nur sehr geringen Konzentrationen gemessen. 
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Grundwasserbrunnen 6 

In den Feldparameterbestimmungen lagen die Werte für die elektrische Leitfähigkeit in den Werteberei-

chen zwischen 1450 µS/cm (2021: 1160 µS/cm) und max. 2090 (2021: 2590 µS/cm) und somit ähnlich 

wie im Vorjahr.  

Die pH-Werte variierten fast unverändert zwischen 6,9 (2021: 7,1) und 7,1 (2021: 7,3). 

Ammonium-N liegt zum vergangenen Jahr in unauffälligen Bereichen zwischen min. 0,04 mg/l und  

max. 0,09 (BG 0,03 mg/l) mg/l. 

Der Parameter Ammonium zeigte hier im 3. Quartal 2022 den höchsten, aber unbedenklichen Wert, 

mit 0,14 mg/l (BG: 0,04 mg/l). 

Der Parameter Bor zeigt sich im Trend langsam steigend und erreichte im 1. Quartal 2015 den bisherigen 

Höchststand (0,95 mg/l). Dieser ansteigende Trend setzte sich aber Laufe des Jahres 2015 nicht fort. 

Auch 2016 bis 2022 blieb der max. Wert mit 0,18 mg/l (3. Quartal 2022) zwischen dem Normal von  

0,1 mg/l bis max. 0,22 mg/l. 

Ungestört zeigt sich Chlorid fast unverändert auf gleichem Niveau zwischen min. 229 mg/l und  

max. 480 mg/l. Als auffallende Spitze wurde im 1. Quartal 2021 eine Konzentration in Höhe von 1645 

mg/l gemessen. Im Laufe des Jahres schwankte dieser Parameter dann wieder in normalen Bereichen 

zwischen 210 mg/l und 520 mg/l seit 2021. 

Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium zeigten seit 2016 einen leichten Aufwärtstrend der Konzent-

rationen. Dieser Trend setzt sich 2022 fort. 

Der Parameter AOX schwankt in den bekannten Bereichen zwischen 0,01 mg/l (2021: 0,01 mg/) und 

0,03 mg/l (2021: 0,4 mg/l), ebenso wie der Parameter TOC zwischen min. 2,5 1,8 (2021: 1,8 mg/l) und 

max. 4,2 mg/l (2021: 6 mg/).  

Der Parameter Arsen konnte in Spuren im 1. und 4. Quartal 2020 (0,015 mg/l bzw. 0,033 mg/l) nach-

gewiesen werden. Der Maximalwert in 2022 betrug 0,006 mg/l (BG 0,005 mg/l). 

Die Summenparameter BTEX, PAK und PCB wurden in 2021 nicht nachgewiesen und der Daphnientest 

war 2021, wie bereits 2016, unauffällig (GD 1). 

Die LHKW-Analyse brachte im 1. und 2. Quartal 2021 den Nachweis über den Stoff Tetrachlorethen 

gering an der Bestimmungsgrenze mit 0,1 mg/l (BG 0,1 µg/l). Ein erneuter Nachweis erfolgte in 2022 

nicht mehr. 

Alle anderen Parameter lagen in bekannten Bereichen und blieben unauffällig.   
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Grundwasserbrunnen 7 

In den Feldparameterbestimmungen lagen die Werte für die elektrische Leitfähigkeit weiter leicht erhöht 

in Wertebereichen zwischen min. 1590 µS/cm (2021: 1440 µS/cm) und max. 2150 µS/cm  

(2021:1920 µS/cm). Die pH-Werte variierten dabei zwischen 6,8 bis 7,1 (2021: 6,7 bis 7,8).  

Der Parameter AOX zeigte sich fast unverändert zum Vorjahr in Bereichen zwischen 0,07 mg/l und  

0,11 mg/l (2021: 0,05 mg/l und 0,13 mg/l). Seit 2016 zeigte sich ein stabiler Verlauf. 

TOC wurde stark erhöht im dritten und vierten Quartal 2015 nachgewiesen. Hier lagen die Messwerte 

wie bei den anderen Brunnen ähnlich bei 210 mg/l bzw. 240 mg/l. Dieses Niveau wurde seit 2016 wieder 

deutlich unterschritten. So lagen die Werte 2016 zwischen 19 mg/l und max. 26 mg/l. Auch 2018 

schwankten die Werte im Schnitt bei knapp 20 mg/l. Seit 2018 bewegen sich die Messwerte stabil 

zwischen 14 mg/l und max. 25 mg/l in 2021. 

Auffällig war seit Beginn der Aufzeichnungen die bis zum 1. Quartal 2015 kontinuierlich leicht steigen-

den Ammonium-Gehalte. Dieser Anstieg ist nun wieder rückläufig und pendelt zwischen 16 mg/l und 

25 mg/l im Jahr 2021 mit leichtem Abwärtstrend.  

Ammonium-N wurde 2021 zwischen min. 12 mg/l und max. 19 mg/l fast unverändert zu 2020 nachge-

wiesen. In 2022 schwankte dieser Parameter leicht erhöht zwischen 17 mg/l und 27 mg/l (BG 0,03) 

Seit dem 1. Quartal 2005 wurde der Parameter Arsen (BG 0,005 mg/l) ständig nachgewiesen (max. im 

1. Quartal 2020 mit 0,67 mg/l). In allen vier Untersuchungen 2020 wurde dieser Parameter wieder -teils 

deutlich- nachgewiesen. In 2021 lagen die gemessenen Werte zwischen min. 0,093 mg/l und max. 0,1 

mg/l (2. Quartal 2021). Auch 2022 wurde ein Nachweis mit Werten zwischen 0,073 mg/l und 0,11 mg/l 

geführt.  

Für den Parameter Bor werden, im Vergleich zu den anderen Brunnen, seit 1998 durchgängig höhere 

Werte gemessen (2013: 0,55 mg/l bis 0,82 mg/l). Im 4. Quartal 2009 wurde ein Höchstwert mit 1,7 mg/l 

erreicht. Im Jahr 2010 lagen alle Bestimmungen um 0,8 mg/l. Dieses Niveau bestand auch im Jahr 2013 

und im Vorjahr 2012. 2015 wurde Bor mit 0,47 mg/l und 0,99 mg/l nachgewiesen. Seitdem schwankten 

die Werte auch in 2022 eng um 0,8 mg/l.  

LHKW wurden in 2018 mit 0,5 µg/l und 3,2 µg/l nachgewiesen. Ursächlich in beiden Fällen war der 

Parameter Chlorethen. In 2022 erfolgte kein Nachweis. 

In 2019 konnten die beiden Parameter Tetrachlorethen (1,3 µg/l) und Dichlormethan (17 µg/l) nachge-

wiesen werden. Seit 2020 wurden keine LHKW mehr nachgewiesen. 

Alle anderen Parameter lagen aber in bekannten Bereichen.   
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Grundwasserbrunnen 8 

In den Feldparameterbestimmungen lagen die Werte für die elektrische Leitfähigkeit leicht erhöht in den 

Wertebereichen zwischen 1350 µS/cm (2021: 1420 µS/cm) und 1720 µS/cm (2021: 1700 µS/cm). Diese 

Werte zeigen einen leichten Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren auf. Die pH-Werte variierten 2019 

bis 2022 zwischen 6,7 und 7,6.  

Ammonium-N zeigt im 2. Quartal 2022 einen leicht erhöhten Wert von 0,08 mg/ (BG 0,03 mg/l). In der 

Folgeuntersuchung sank dieser wieder auf 0,03 mg/l. In 2020 und 2021 lag dieser Parameter nur sehr 

gering über der Bestimmungsgrenze (BG) von 0,03 mg/l. Ammonium zeigte sich in 1. Und 2. Quartal 

2022 mit 0,08 mg/ und 0,1 mg/l leicht auffällig. Danach lagen die Werte stets unter der Bestimmungs-

grenze von 0,04 mg/l. 

Der Parameter AOX schwankte 2019 in seinen üblichen Konzentrationen zwischen 0,023 mg/l  

(2018: 0,022 mg/l) und 0,049 mg/l (2018: 0,052 mg/l). Der höchste Wert wurde im 2. Quartal 2019 mit  

0,049 mg/l gemessen. Der seit März 2005 leicht ansteigende Trend des Parameters AOX wurde in 2020 

und 2021 nicht mehr fortgesetzt. Die gemessenen Werte liegen 2020 und 2021 nur gering über der 

Nachweisgrenze von 0,01 mg/l (max. 0,05 mg/l im 2. Quartal 2022). 

Seit dem Jahr 2014 konnte für den Parameter TOC ein fast gleichbleibendes Niveau festgestellt werden, 

der seit 2018 wieder zwischen 1,8 mg/l und max. 3 mg/l schwankte. Im 3. Quartal 2020 wurde eine 

Störung mit 10 mg/l gemessen. Dieser erhöhte Wert wurde seit dem 4. Quartal 2020 nicht mehr bestä-

tigt. In 2022 schwankten die Werte unbedenklich zwischen 2,1 mg/l und 3,3 mg/l. 

LHKW wurden in Form von Tetrachlorethen (mit 4,6 µg/l) bisher einmal im 4. Quartal 2018 erhöht nach-

gewiesen (Bestimmungsgrenze: 0,1 µg/l). Im 2. Quartal 2019 wurde wiederholt der Nachweis mit  

2,8 µg/l erbracht. In 2020, 2021 und waren keine LHKW mehr nachweisbar. 

Bor wird seit 2002 konstant um 0,1 mg/l (BG: 0,05 mg/l) bestimmt (2021: max. 0,13 mg/l). 

Chlorid wurde 2013 um den Faktor 2 erhöht gemessen. Hier lagen die Messwerte zwischen 310 mg/l 

und 740 mg/l. Seit 2020 schwanken sie wieder in bekannten Größen zwischen 247 mg/l und 338 mg/l.  

Der Daphnientest 2021 war unauffällig (GD 1) und die Parameter PAK, BTEX und PCB konnten nicht 

nachgewiesen werden. 

Andere Metalle schwanken unauffällig um bekannte Werte. 
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Grundwasserbrunnen 9 

In den Feldparameterbestimmungen lagen die Werte für die elektrische Leitfähigkeit in den erhöhten 

Wertebereichen zwischen min. 1700 µS/cm (2021: 1800 µS/cm) und max. 1910 µS/cm  

(2021: 1980 µS/cm). Die pH-Werte variierten 2022 zwischen 7,5 und 7,8 (2021: 7,5 und 7,9).  

Ammonium wurde in den Konzentrationen 0,04 mg/l und 0,05 mg/l (BG 0,04 mg/l) nur sehr leicht 

erhöht nachgewiesen.  

Der Parameter Ammonium-N zeigte im 3. Quartal 2022 einen leicht erhöhten Wert an (0,09 mg/l). Der 

allgemeine Trend zeigt aber wieder seit 2012 eine stabile Wertegrenze zwischen 0,03 mg/l und  

max. 0,09 mg/l (BG: 0,03 mg/l).  

Der Parameter AOX schwankt unauffällig um den Bereich zwischen 0,01 mg/l und 0,08 mg/l  

(2021: 0,06 mg/l und max. 0,08 mg/l).  

Der Parameter TOC wurde im Dezember 2020 mit max. 18 mg/l gemessen (2019: 23,1 mg/l im 3. 

Quartal 2019). In 2022 wurden zwischen min. 8,9 mg/l und max. 9,9 mg/l gemessen und lagen in 

bekannten Bereichen.  

Metalle wie Mangan, Eisen und Nickel konnten nicht wieder in leicht höheren Konzentrationen nach-

gewiesen werden.  

Die Bor-Konzentrationen werden auch 2021 weiterhin in bekannten, erhöhten Bereichen zwischen  

0,7 mg/l und 0,8 mg/l fast unverändert angezeigt.  

Arsen wurde im 1. Quartal 2020 über der Bestimmungsgrenze (BG) von 0,005 mg/l mit 0,018 mg/l 

nachgewiesen. Ein erneuter Nachweis konnte seitdem nicht mehr erbracht werden. 

Die LHKW-Analyse (0,2 mg/l) brachte im 1. Quartal 2020 den Nachweis über den Stoff Trichlorethen 

und Tetrachlorethen in Höhe von jeweils 0,1 mg/l. Die anschließenden Analysen in 2020, 2021 und 2022 

blieben aber wieder unauffällig. 

Der Daphnientest 2021 war unauffällig (GD 1) und die Parameter PAK, BTEX und PCB konnten nicht 

nachgewiesen werden. 

Andere Metalle schwanken unauffällig um bekannte Werte. 
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Grundwasserbrunnen 11 

Mit Eingang des RP-Bescheides vom 28.11.2008 wurde der im 1. Quartal ausgebaute „Brunnen 11“ als 

Grundwasser-Messstelle für die Auslöseschwellen festgelegt. Eine erstmalige Untersuchung im Sinne der 

DEKVO wurde im 2. Quartal 2008 durchgeführt. 

In den Feldparameterbestimmungen lagen die Werte 2022 für die elektrische Leitfähigkeit in Wertebe-

reichen zwischen 1120 µS/cm (2021: 1020 µS/cm) und max.1020 µS/cm (2021: 1080 µS/cm). Die pH-

Werte variierten von 7,3 bis 7,7.  

Auffällig zeigte sich erstmals Ammonium-N in 2019 mit einem Nachweis in Höhe von 0,44 mg/l und  

0,61 mg/l. Dieser Parameter konnte in 2020 und 2021 nicht mehr nachgewiesen werden (BG: 0,03 

mg/l). In 2022 konnte mit 0,1 mg/l nur ein leicht erhöhter Wert gemessen werden (BG 0,03) 

Der Parameter AOX zeigt sich bis 2019 zwischen Werten um 0,01 mg/l und 0,02 mg/l. In 2020, 2021 

und 2022 lagen alle Messwerte unter der Bestimmungsgrenze (BG) von 0,01 mg/l 

LHKW wurden in Form von Tetrachlorethen (0,6 µg/l) im 4. Quartal 2018 gefunden. Ebenfalls wurde 

dieser Stoff im 2. Quartal 2019 in einer Konzentration von 0,4 µg/l nachgewiesen. Seit dem 3. Quartal 

2019 erfolgte einschl. bis 2022 kein Nachweis mehr. 

Der Wert für TOC als Summenparameter für den organisch gebundenen Kohlenstoff schwankte 2019 

und 2021 zwischen 1 mg/l und max. 2,3 mg/l (BG. 0,5 mg/l) 

Der Indikator Bor wurde 2019 mit 0,056 mg/l und 0,006 mg/l im 1. bzw. 2. Quartal bestimmt  

(BG 0,005 mg/l). Auch dieser Parameter konnte seit 2020 nicht mehr nachgewiesen. 

Alle Untersuchungsergebnisse für Metalle blieben nahe an oder unter den jeweiligen Bestimmungs-

grenzen. 

LHKW wurden 2020, 2021 und 2022nicht nachgewiesen. Auch alle anderen Parameter lagen in be-

kannten, unbedenklichen Bereichen. Signifikante Trends sind nicht zu erkennen.  

Der Daphnientest in 2021 war unauffällig (GD 1) und die Parameter PAK, BTEX und PCB konnten nicht 

nachgewiesen werden. 

Insgesamt zeigte sich in 2021 ein stabiles Grundwasser. Eine Überschreitung von festgelegten der Aus-

löseschwellen erfolgte auch 2022 nicht. 
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Grundwasserbrunnen Waldpegel 

In den Feldparameterbestimmungen lagen die Werte für die elektrische Leitfähigkeit in leicht erhöhten 

Wertebereichen zwischen 137 µS/cm (2021: 150 µS/cm) und max. 191 µS/cm (2021: 262 µS/cm). Die 

pH-Werte variierten 2022 zwischen 6,9 und 7,7 (2021: 7 bis 7,7).  

Die Messwerte für Ammonium und Ammonium-N lagen 2022 wie schon 2021 stets unter den jeweili-

gen Bestimmmungsgrenzen (BG) von 0,04 mg/l bzw. 0,03 mg/l.  

Der Parameter AOX wurde im Jahr 2009 mit 0,06 mg/l gemessen. Danach lagen die Werte immer unter 

oder um 0,02 mg/l. In 2020 und 2021 wurden durchgängig in allen Proben ein Gehalt von 0,02 mg/l 

bzw. 0,01 mg/l gemessen. 

Auffällig war lediglich die LHKW-Untersuchung im 2.Quartal 2011. Verantwortlich war der Inhaltsstoff 

1,1,1-Trichlorethan (0,4 µg/l) aus der chemischen Gruppe der Lösungsmittel. Dieser Nachweis konnte 

aber an keiner anderen Grundwassermessstelle (GW-Brunnen 1 bis 11) geführt werden.  

1,1,1-Trichlorethan konnte auch in den Quartalen 3 und 4 im Jahr 2013 wiederholt nachgewiesen wer-

den, wobei eine leicht steigende Tendenz zu erkennen ist (0,4 µg/l bis hin zu 0,7 µg/l). Dieser Parameter 

konnte auch im 2., 3. und 4. Quartal 2014 in Bereichen zwischen 0,2 µg/l und 1,2 µg/l nachgewiesen 

werden. Auch 2015 wurden wieder Konzentrationen zwischen 0,3 und 0,6 µg/l gemessen. Im Jahr 2016 

konnte im ersten und zweiten Quartal eine Konzentration von 1,1 µg/l gemessen werden. 2018 und 

2019 erfolgte keine Untersuchung, da alle Proben einen AOX-Wert von <0,025 mg/ aufwiesen.  

Seit 2021 wurden keine LHKW mehr nachgewiesen. 

Salze wie Sulfat und Chlorid wiesen 2018 eine teils erhöhte Konzentration auf. Beide Parameter blieben 

aber 2020 und 201 unauffällig.  

Der Daphnientest 2021 war unauffällig (GD 1) und die Parameter PAK, BTEX und PCB konnten nicht 

nachgewiesen werden. 

Im Jahr 2022 blieben alle sonstigen Werte (Metalle und übrigen Salze) unauffällig. 
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10.12.1 Beurteilung der qualitativen und quantitativen Veränderungen der Zu-

sammensetzung des Grundwassers  

Grundwasserbeschaffenheit 

• Alle Brunnen zeigen in den Analysen (gestiegene Konzentrationen) den Einfluss der gesunkenen 

Niederschlagsmengen. Es ist weiterhin festzustellen, dass die Grundwassermesspegel Brunnen 

7, 8 und 9 Beeinflussungen (z.B. Bor) anzeigen.  

• Überschreitungen der Auslöseschwellen im Grundwassermesspegel „Brunnen 11“ gab es nicht. 

• Die gestiegen Werte für TOC in allen Brunnen in den letzten beiden Quartalen 2015 fand 2016 

bis 2020 und 2021 keine Fortsetzung. Es handelte sich offenbar um eine kurzfristige Störung. 

• Die im Waldpegel nachweislich in der ersten und zweiten Untersuchung im Jahr 2016 gemesse-

nen Störungen des Summenparameters LHKW (hier 1,1,1-Trichlorethan) haben sich seit 2017 

nicht fortgesetzt. 

• Arsen wurde nur im 1. Quartal 2020 im Grundwasserbrunnen 7 mit 0,67 mg/l erhöht nachge-

wiesen.  

 

Grundwasserstände 

• Die Pegelstände wurden unmittelbar vor den vierteljährlichen Probeentnahmen ermittelt. 

Der Grundwasserbrunnen 3 und der Grundwasserbrunnen 8 zeigen als tiefste Brunnen die größ-

ten Schwankungen. 

• Eine Messung des Pegelstandes im Brunnen 9 ist aufgrund einer dauerhaft fest installierten 

Tauchpumpe nicht möglich. Die Pumpe befindet sich in einer Tiefe von ca. 23 m. 

• Alle Brunnen zeigten die übliche Schwankungsbreite und führten 2022 ausreichende Wasser-

mengen. Erwartungsgemäß sind die Pegelstände stark niederschlagsabhängig. 
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10.13 Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Grundwasserbeschaffenheit bei Deponien, die sich am 16. Juli 2009 in der Ablage-

rungsphase befanden, über einen Zeitraum mindestens der letzten 6 Jahre.  
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10.13.1.1 Grafiken: Leitfähigkeiten und Chlorid-Gehalte der Grundwasserbrunnen 1 bis 11 incl. Waldpegel (2016-2022) 

Brunnen 1 „Leitfähigkeit, Chlorid“ 
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Brunnen 2 „Leitfähigkeit, Chlorid “ 
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Brunnen 3 „Leitfähigkeit, Chlorid“ 
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Ammonium-N [mg/l] 0,04 0,04 0,05 0,04 0,1 0,05 0,09 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,11 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Nitrat-N [mg/l] 11 5,4 2,7 3,5 4,4 2,8 9,3 2,9 3 2,9 3,2 4,5 13 2,1 4,1 14 9 4,9 3,9 2,9 3,6 2,4 3,2 1,2 1,6 2,7

Nitrit-N [mg/l] 0,007 0,006 0 0,005 0,006 0,006 0,006

Stickstoff gesamt (TNb) [mg/l] 11 4,2 2,9 4,7 3,7 3,3 3
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Brunnen 4 „Leitfähigkeit, Chlorid“ 
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Leitfähigkeit bei 25° C [µS/cm] 1300 1200 1320 1440 1330 1170 1330 1116 1530 1430 2500 1500 1400 934 1450 1020 1020 906 1730 1210 952 1510 1150 931 958

Chlorid [mg/l] 23 21 25,9 30,8 29 37,6 33,1 35 98 75 270 45 43 18,7 86,9 24,8 15,5 36,9 137 68,3 15,3 141 63,4 31,7 11,9
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Brunnen 6 „Leitfähigkeit, Chlorid“ 
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Leitfähigkeit bei 25° C [µS/cm] 1490 1450 1420 2070 1280 1530 1670 1530 1240 418 1500 1500 1400 1560 1730 2220 1160 1410 1510 2590 1620 1450 2090 1590

Chlorid [mg/l] 194 209 209 346 197 217 276 239 190 320 250 250 210 271 307 393 1645 235 251 520 296 281 480 229
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Brunnen 7 „Leitfähigkeit, Chlorid“ 
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Leitfähigkeit bei 25° [µS/cm] 1690 1740 1790 1900 1670 1690 1560 1610 1430 0 1840 1700 1500 1700 1550 1630 1660 1720 1440 1650 1650 1920 1590 1900 1820 2150

Chlorid [mg/l] 182 201 192 174 184 161 186 151 150 180 170 150 160 170 204 195 207 197 165 198 202 204 217 232 263 230
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Brunnen 8 „Leitfähigkeit, Chlorid“ 
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Leitfähigkeit bei 25° C [µS/cm] 1470 1480 1570 1580 1340 1480 1490 1380 1490 629 1540 1600 1700 1700 1640 1470 1590 1600 1420 1450 1560 1700 1350 1560 1570 1720

Chlorid [mg/l] 240 241 255 260 217 230 267 242 270 250 280 280 330 640 285 256 288 272 247 261 275 291 281 300 338 287
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Brunnen 9 „Leitfähigkeit, Chlorid“ 
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Leitfähigkeit bei 25° C [µS/cm] 1910 1940 1920 2110 1910 1860 1660 1720 1810 1770 1900 1800 2700 1740 1850 1840 2170 1870 1800 1800 1960 1850 1780 1700 1910

Chlorid [mg/l] 207 181 199 233 120 193 184 187 160 200 180 170 620 172 180 189 237 184 181 169 214 207 168 215 181
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Brunnen 11 „Leitfähigkeit, Chlorid“ 

 

 

Jan. 16 Apr. 16 Jul. 17 Okt. 16 Mrz. 17 Jul. 17 Sep. 17 Nov. 17
keine
Probe

Mai. 18 Jul. 18 Nov. 18 Mrz. 19 Jun. 19 Sep. 19
keine
Probe

Feb. 20 Apr. 20 Okt. 20 Nov. 20 Feb. 21 Mai. 21 Jul. 21 Nov. 21 Feb. 22 Mai. 22 Jul. 22 Okt. 22

Leitfähigkeit [µS/cm] 1140 1120 1060 1040 1110 1150 1120 1130 1100 1140 110 1100 1200 1100 1120 999 955 999 1020 1080 1050 1040 1120 1120 929 1020

Chlorid [mg/l] 155 152 130 130 153 170 187 155 170 160 160 155 107 95,6 111 130 149 149 143 143 129 138 119
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Waldpegel „Leitfähigkeit, Chlorid“ 
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Leitfähigkeit bei 25° C [µS/cm] 177 157 170 172 371 186 311 251 1030 532 594 260 350 490 152 146 179 218 262 150 153 162 151 137 143 154

Chlorid [mg/l] 5 5,2 5,2 5 5,4 4,7 4,7 5,2 4,9 8 9,2 6,4 6,6 8 5 4,8 6,1 6 4,9 4,8 4,9 5,5 4,8 4,6 5,8 4,9
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10.13.1.2 Übersicht Grafiken: AOX und TOC der Brunnen 1 bis 11 incl. Waldpegel (2016-2022) 

Brunnen 1 
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AOX [mg/l] 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,016 0,046 0,019 0,045 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 0,03 0,01 0,04 0,02 0,01 0,16 0,01 0,01 0,01

TOC [mg/l] 4 3,5 2,2 12 5 2,4 2,2 3,4 1,7 2,6 3 2,6 2,8 2,5 2,6 2,5 3,3 4,2 1,2 3,6 2,8 4,3 3,5 2,8 3 3
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Brunnen 2 „AOX und TOC“ 
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AOX [mg/l] 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,6 0,025 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01
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Brunnen 3 „AOX und TOC“ 

 

 

1.
Quartal
2016

2.
Quartal
2016

3.
Quartal
2016

4.
Quartal
2016

1.
Quartal
2017

2.
Quartal
2017

3.
Quartal
2017

4.
Quartal
2017

1.
Quartal
2018

2.
Quartal
2018

3.
Quartal
2018

4.
Quartal
2018

1.
Quartal
2019

2.
Quartal
2019

3.
Quartal
2019

4.
Quartal
2019

1.
Quartal
2020

2.
Quartal
2020

3.
Quartal
2020

4.
Quartal
2020

1.
Quartal
2021

2.
Quartal
2021

3.
Quartal
2021

4.
Quartal
2021

1.
Quartal
2022

2.
Quartal
2022

3.
Quartal
2022

4.
Quartal
2022

AOX [mg/l] 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,012 0,026 0,011 0,027 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
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Brunnen 4 „AOX und TOC“ 
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AOX [mg/l] 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,038 0,054 0,029 0,078 0,031 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,02 0,05 0,03 0,02 0,05 0,04 0,06 0,02
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Brunnen 6 „AOX und TOC“ 
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AOX [mg/l] 0,05 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,22 0,058 0,07 0,016 0,02 0,01 0,04 0,03 0,02 0,04 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,02
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Brunnen 7 „AOX und TOC“ 
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AOX [mg/l] 0,07 0,06 0,1 0,1 0,08 0,03 0,07 0,08 0,086 0,125 0,117 0,063 0,126 0,048 0,07 0,09 0,13 0,1 0,07 0,13 0,05 0,08 0,07 0,08 0,08 0,11

TOC [mg/l] 24 19 21 26 21 22 18 18 13,2 24 21,3 14,8 16,1 18,1 14 20 18 19 16 17 18 25 22 21 23 23
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Brunnen 8 „AOX und TOC“ 
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AOX [mg/l] 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,04 0,02 0,02 0,022 0,052 0,034 0,023 0,049 0,024 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,04 0,02 0,05 0,02 0,02

TOC [mg/l] 4,2 2,8 3,2 4,1 3 2,6 4,7 34 2,2 1,8 2 2,35 3 2 2,7 2,5 10 3 3,8 2,3 3 2,8 3,3 2,5 2,1 2,4

0,001
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Brunnen 9 „AOX und TOC“ 
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4.
Quartal
2020

1.
Quartal
2021
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3.
Quartal
2021

4.
Quartal
2021

1.
Quartal
2022

2.
Quartal
2022

3.
Quartal
2022

4.
Quartal
2022

TOC [mg/l] 13 16 13 16 15 11 10 12 16 10,8 13,1 9,6 23,1 8,6 10 10 18 12 9,8 9,7 1,2 8,9 9,9 9,3 9,4

AOX [mg/l] 0,07 0,12 0,09 0,12 0,08 0,07 0,08 0,1 0,116 0,095 0,111 0,042 0,156 0,06 0,08 0,08 0,1 0,08 0,07 0,06 0,08 0,06 0,08 0,01 0,05

0,001

0,01

0,1

1

10

100

G
ru

n
d
w

a
s
s
e
rb

ru
n
n
e
n
 9



 

 

Abfallentsorgungsanlage Aßlar  

Jahresbericht für 2022 gemäß Anhang 5 DepV und § 5 DEKVO 

Seite 113 von 151 Seiten 

Brunnen 11 „AOX und TOC“ 

 

 

Jan. 16 Apr. 16 Jul. 17 Okt. 16 Mrz. 17 Jul. 17 Sep. 17 Nov. 17
keine
Probe

Mai. 18 Jul. 18 Nov. 18 Mrz. 19 Jun. 19 Sep. 19
keine
Probe

Feb. 20 Apr. 20 Okt. 20 Nov. 20 Feb. 21 Mai. 21 Jul. 21 Nov. 21 Feb. 22 Mai. 22 Jul. 22 Okt. 22

AOX [mg/l] 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,017 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01

TOC [mg/l] 1,6 2,8 2,7 2,4 1,6 1 2,8 1,2 1 1 1,2 1 1,5 1 1,1 1,5 1,2 1 0,9 1 1,1 1,7 2,3 1,6 1 1,1

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000
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Waldpegel „AOX und TOC“ 
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4.
Quartal
2021

1.
Quartal
2022

2.
Quartal
2022

3.
Quartal
2022

4.
Quartal
2022

AOX [mg/l] 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,016 0,022 0,011 0,023 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01

TOC [mg/l] 3,7 4,6 4,1 4,8 3,1 2,3 1,9 2,2 2,6 1,1 1,1 2,8 1,9 1,5 3,6 4,2 4 3,5 4,8 3,1 3,1 3,2 4,2 3,7 3,7 3,1
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10.13.1.3 Übersicht Grafiken: Stickstoffbilanzen der Brunnen 1 bis 11 incl. Waldpegel (2016-2022) 

Brunnen 1 „Stickstoffbilanz“ 
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2016
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2016
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2016
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Quartal
2016
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2017
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2017
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2017

4.
Quartal
2017
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2018
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2018

4.
Quartal
2018
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2019

2.
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2019

3.
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2019

4.
Quartal
2019

1.
Quartal
2020

2.
Quartal
2020

3.
Quartal
2020

4.
Quartal
2020

1.
Quartal
2021

2.
Quartal
2021

3.
Quartal
2021

4.
Quartal
2021

1.
Quartal
2022

2.
Quartal
2022

3.
Quartal
2022

4.
Quartal
2022

Ammonium-N [mg/l] 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,03 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,37 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Nitrat-N [mg/l] 6,6 5,9 5,2 6,4 5,9 5,8 8,5 8,3 5 8,8 6,1 8,6 34 9 9,8 9,2 11 17 2,2 10 9,3 13 6,4 5,7 11 11

Nitrit-N [mg/l] 0,007 0,006 0 0,02 0,006 0,006 0,006

Stickstoff gesamt (TNb) [mg/l] 6,8 5,5 10,5 8,8 6,9 2,3
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Brunnen 2 „Stickstoffbilanz“ 

 

 

1.
Quartal
2016

2.
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2016

3.
Quartal
2016

4.
Quartal
2016
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Quartal
2017

2.
Quartal
2017

3.
Quartal
2017
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2017
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2018
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2018
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2018
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Quartal
2018
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2019
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2019
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2019
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2020
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2020

3.
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2020

4.
Quartal
2020

1.
Quartal
2021

2.
Quartal
2021

3.
Quartal
2021

4.
Quartal
2021

1.
Quartal
2022

2.
Quartal
2022

3.
Quartal
2022

4.
Quartal
2022

Ammonium-N [mg/l] 0,04 0,04 0,07 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,005 0,05 0,05 0,18 0,03 0,13 0,05 0,12 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Nitrit-N [mg/l] 0,007 0,006 0,005 0,006 0,006 0,006

Nitrat-N [mg/l] 11 9,5 14 15 11 11 11 12 7,4 9,9 44 12 11 18 16 11 12 7,6 6,6 8,5 9,8 11 15 11

Stickstoff gesamt (TNb) [mg/l] 11 12 1 12
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Brunnen 3 „Stickstoffbilanz“ 
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2017
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2017
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2017
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2019
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2020
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3.
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4.
Quartal
2021

1.
Quartal
2022

2.
Quartal
2022

3.
Quartal
2022

4.
Quartal
2022

Ammonium-N [mg/l] 0,04 0,04 0,05 0,04 0,1 0,05 0,09 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,11 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Nitrat-N [mg/l] 11 5,4 2,7 3,5 4,4 2,8 9,3 2,9 3 2,9 3,2 4,5 13 2,1 4,1 14 9 4,9 3,9 2,9 3,6 2,4 3,2 1,2 1,6 2,7

Nitrit-N [mg/l] 0,007 0,006 0 0,005 0,006 0,006 0,006

Stickstoff gesamt (TNb) [mg/l] 11 4,2 2,9 4,7 3,7 3,3 3
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Brunnen 4 „Stickstoffbilanz“ 

 

  

1.
Quartal
2016
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2016

3.
Quartal
2016
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2017
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2020
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2021
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2021

3.
Quartal
2021

4.
Quartal
2021

1.
Quartal
2022

2.
Quartal
2022

3.
Quartal
2022

4.
Quartal
2022

Ammonium-N [mg/l] 0,04 0,04 0,05 0,06 0,13 0,06 0,04 0,06 0,05 0,05 45 0,12 0,21 0,03 0,06 0,03 0,03 0,43 0,1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,12

Nitrat-N [mg/l] 35 33 45 35 34 32 31 28 30 24 37 45 34 16 51 21 21 19 73 35 22 61 34 16 11

Nitrit-N [mg/l] 0,007 0 0,57 0,006 1,1 0,006

Sickstoff gesamt (TNb) [mg/l] 34 45,8 83 18 21 82
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Brunnen 6 „Stickstoffbilanz“ 

 

 

1.
Quartal
2016

2.
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2016
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2016
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2016
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2017
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2017

3.
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2017
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Quartal
2017

1.
Quartal
2018

2.
Quartal
2018

3.
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2018

4.
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2018

trocken

1.
Quartal
2019

2.
Quartal
2019

3.
Quartal
2019

trocken

4.
Quartal
2019

1.
Quartal
2020

2.
Quartal
2020

3.
Quartal
2020

4.
Quartal
2020

1.
Quartal
2021

2.
Quartal
2021

3.
Quartal
2021

4.
Quartal
2021

1.
Quartal
2022

2.
Quartal
2022

3.
Quartal
2022

4.
Quartal
2022

Ammonium-N [mg/l] 0,05 0,05 0,07 0,04 0,04 0,05 0,04 0,18 0,05 0,12 0,05 0,04 0,05 0,07 0,05 0,05 0,03 0,03 0,04 0,12 0,03 0,03 0,03 0,09

Ammonium [mg/l] 0,04 0,07 0,05 0,23 0,06 0,16 0,06 0,05 0,04 0,04 0,05 0,16 0,04 0,04 0,04 0,11 0,04 0,04 0,14 0,04

Nitrat-N [mg/l] 4 4,8 2,7 1,9 3,9 3,4 2,8 2,8 2,6 2,2 4,3 1,4 3,2 1,4 2,4 0,9 3,6 2,1 1,7 0,5 3,1 1,9 1,8 4,6

Nitrit-N [mg/l] 0,007 0,006 0 0,005 0,006 0,006 0,006

Stickstoff gesamt (TNb) [mg/l] 2,3 4,6 3,6 2,9 1,5
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Brunnen 7 „Stickstoffbilanz“ 

 

 

1.
Quartal
2016

2.
Quartal
2016

3.
Quartal
2016

4.
Quartal
2016

1.
Quartal
2017

2.
Quartal
2017

3.
Quartal
2017

4.
Quartal
2017

1.
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2018
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Quartal
2018
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2018

4.
Quartal
2018
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2019
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2019
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4.
Quartal
2019

1.
Quartal
2020

2.
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2020
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2020
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2020
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2021

2.
Quartal
2021

3.
Quartal
2021

4.
Quartal
2021

1.
Quartal
2022

2.
Quartal
2022

3.
Quartal
2022

4.
Quartal
2022

Ammonium-N [mg/l] 19 23 23 24 18 21 19 22 18 19 21 24 16 12 16 16 18 18 12 16 16 19 17 23 23 27

Nitrat-N [mg/l] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5 1,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

Nitrit-N [mg/l] 0,015 0,046 0 0,02 0,094 0,006 0,006

Stickstoff gesamt (TNb) [mg/l] 19 17 20,3 24,1 23 13 15
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Brunnen 8 „Stickstoffbilanz“ 
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4.
Quartal
2021

1.
Quartal
2022

2.
Quartal
2022

3.
Quartal
2022

4.
Quartal
2022

AOX [mg/l] 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,04 0,02 0,02 0,022 0,052 0,034 0,023 0,049 0,024 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,04 0,02 0,05 0,02 0,02

TOC [mg/l] 4,2 2,8 3,2 4,1 3 2,6 4,7 34 2,2 1,8 2 2,35 3 2 2,7 2,5 10 3 3,8 2,3 3 2,8 3,3 2,5 2,1 2,4

0,001
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Brunnen 9 „Stickstoffbilanz“ 

 

 

1.
Quartal
2016

2.
Quartal
2016

3.
Quartal
2016

4.
Quartal
2016

1.
Quartal
2017

2.
Quartal
2017

3.
Quartal
2017

4.
Quartal
2017

1.
Quartal
2018

2.
Quartal
2018

3.
Quartal
2018

4.
Quartal
2018

1.
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2019

2.
Quartal
2019

3.
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2019
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Quartal
2019

1.
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2020

2.
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2020

3.
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4.
Quartal
2020
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2021
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Quartal
2021

3.
Quartal
2021

4.
Quartal
2021

1.
Quartal
2022

2.
Quartal
2022

3.
Quartal
2022

4.
Quartal
2022

Ammonium-N [mg/l] 0,04 12 0,06 19 0,06 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 0,07 0,06 0,04 0,05 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,09 0,03

Nitrat-N [mg/l] 29 8,7 43 38 16 23 23 29 2,1 23 30 20 85 20 21 20 24 36 20 22 24 19 17 20 16

Nitrit-N [mg/l] 0,006 0,006 0 0,005 0,006 0,006 0,006

Stickstoff gesamt (TNb) [mg/l] 30 24 33,8 31,3 22 25 15
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Brunnen 11 „Stickstoffbilanz“ 

 

 

Jan. 16 Apr. 16 Jul. 17 Okt. 16 Mrz. 17 Jul. 17
Sep.
17

Nov.
17

keine
Probe

Mai. 18 Jul. 18
Nov.
18

Mrz. 19 Jun. 19
Sep.
19

keine
Probe

Feb.
20

Apr. 20 Okt. 20
Nov.
20

Feb.
21

Mai. 21 Jul. 21
Nov.
21

Feb.
22

Mai. 22 Jul. 22 Okt. 22

Ammonium-N [mg/l] 0,32 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,44 0,61 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,08 0,03

Nitrat-N [mg/l] 2,6 3,7 3,4 3,3 2,4 2,9 4,3 4 3,4 2,9 14 3,2 4 3,5 2,6 3,1 2,6 2,9 2,5 2,4 2,7 2,9 2,2

Nitrit-N [mg/l] 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006

Stickstoff gesamt (TNb) [mg/l] 2,8 2,5 3,5 3 2,5 1,9

0,001

0,01

0,1

1

10

100
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Waldpegel „Stickstoffbilanz“ 
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2016
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2016
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2016

4.
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2016
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2017
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Quartal
2017
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2017

4.
Quartal
2017
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2018
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2018
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2018

4.
Quartal
2018
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2019

2.
Quartal
2019

3.
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2019
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Quartal
2019
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2020

2.
Quartal
2020

3.
Quartal
2020
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Quartal
2020
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Quartal
2021

2.
Quartal
2021

3.
Quartal
2021

4.
Quartal
2021

1.
Quartal
2022

2.
Quartal
2022

3.
Quartal
2022

4.
Quartal
2022

Ammonium-N [mg/l] 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,05 0,04 0,05 0,24 0,05 0,05 0,33 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Nitrat-N [mg/l] 2 2,7 2,3 2,4 3,8 4,2 4,3 4,3 2 2,5 1,5 2,7 11 2,1 2,2 1,1 1,5 1,3 1,7 1 1 1,1 1,6 1 1,2 1,1

Nitrit-N [mg/l] 0,007 0,006 0,01 0,006 0,006 0,006

Stickstoff gesamt (TNb) [mg/l] 2,1 4 2,7 2,9 2 1,8 1,5

Ammonium [mg/l] 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
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10.14 Einleitebedingungen des Abwasserverbandes Wetzlar 

Gemäß Erlaubnisbescheid des RP Gießen vom 15.12.1994, geändert durch den 10. Änderungsbescheid 

zur Indirekteinleitung von Abwässern vom 17. 02.2009, ergänzt durch die Genehmigungsbescheide 

vom 11.06.2010 und dem Genehmigungsbescheid vom 11.11.2011, sowie dem 2. Änderungsbescheid 

vom 11.09.2015, wurde die Frist der Indirekteinleitung verlängert und dem Eigenbetrieb Abfallwirt-

schaft die Erlaubnis zur Einleitung des anfallenden Deponiesickerwassers, unter Beachtung verschiede-

ner Nebenbestimmungen, befristet gestattet. Die Erlaubnis zur weiteren Indirekteinleitung wurde bean-

tragt und mündlich erteilt. Eine endgültige schriftliche Erlaubnis (befristet oder unbefristet) steht derzeit 

noch aus. 

Es wurden u.a. Regelungen hinsichtlich der Abwassermenge und deren Qualitäten getroffen. Für die 

Inhaltsstoffe gelten die im Anhang 51 der Rahmenabwasserverwaltungsvorschrift genannten Parameter, 

sowie nicht näher genannte festgelegte Parameter und Untersuchungsfristen. Zusätzlich gelten die 

Überwachungsparameter der hessischen Deponie-Eigenkontrollverordnung (DEKVO) vom 06.12.2004. 

 

Einleiterüberwachung durch Behörde 

In unregelmäßigen Abständen werden zu den Proben gem. DepV zusätzlich durch die Überwachungs-

behörde Proben genommen und analysiert. Die letzte Kontrolle fand am 02.05.2022 durch das RP Gie-

ßen (Gz RPGI-41.4-79g0200/85-2015/3 2022/982881) statt. Im Ergebnis resultieren keine Beanstandun-

gen, die Anforderungen an das Abwasser entsprachen der Einleiteerlaubnis. 

 

Es gelten die in der folgenden Tabelle dargestellten Einleitebeschränkungen gemäß § 12 der Satzung 

des Abwasserverbandes Wetzlar in der aktuellen Fassung vom 18.12.2013. 
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Tabelle: Auszug Einleitebeschränkungen des Abwasserverbandes Wetzlar (Stand 18.12.2013) 

1 Physikalische Parameter 
1.1 Temperatur max. 35 °C 
1.2 pH-Wert 6,5 -10  
2 Organische Stoffe und Lösungsmittel 
2.1 Organische Lösungsmittel 10 mg/l 

2.2 Halogenierte Kohlenwasserstoffe,  
berechnet als organisch gebundenes Chlor 

1 mg/l 

2.3 Organische Halogenverbindungen,  
bestimmt als absorbier bare organisch gebundene Halogene 
(AOX) 

1 mg/l 

2.4 Phenole (Index) 20 mg/l 

2.5 Kohlenwasserstoffe DIN 38 409 H18 
(Mineralöl und Mineralölprodukte) 

20 mg/l 

2.6 Schwerflüchtige lipophile Stoffe 
nach DIN 38 409 H17 

250 mg/l 

2.7 Perfluorierte Tenside 0,0003 mg/l 

3 Anorganische Stoffe (gelöst) 
3.1 Ammonium und Ammoniak 

(berechnet als Stickstoff) 200 mg/l 

3.2 Nitrit 
(berechnet als Stickstoff) 10 mg/l 

3.3 Cyanide, leicht freisetzbar 0,2 mg/l 

3.4 Sulfate 300 mg/l 

4 Anorganische Stoffe (gesamt) 
4.1 Arsen 0,1 mg/l 

4.2 Blei 1,0 mg/l 

4.3 Cadmium 0,5 mg/l 

4.4 Chrom 1,0 mg/l 

4.5 Chrom-IV 0,2 mg/l 

4.6 Kupfer 1,0 mg/l 

4.7 Nickel 1,0 mg/l 

4.8 Quecksilber 0,05 mg/l 

4.9 Silber 0,5 mg/l 

4.10 Zink 1,0 mg/l 

4.11 Zinn 3,0 mg/l 
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11 Deponiegas  

11.1 Erstellung einer Deponiegasbilanz (theoretische / gefasste / abgefackelte / ver-

stromte / sonstig verwertete Deponiegasmenge / abgeschätzte Verlustmenge) 

und Prognosen im Hinblick auf:  

11.1.1 Zukünftig zu erwartende Gasbildungsrate und die Verwertbarkeit des Gases 

Aufgrund der Komplexität der vielfachen Einflussfaktoren auf die Gasbildung kann derzeit keine lang-

fristige Prognose getroffen werden, wie sich die zu erwartende Deponiegasmenge hinsichtlich Qualität 

bzw. Quantität entwickelt.  

Mittelfristig (<10 Jahre) ist aber mit einem Rückgang der verwertbaren Gasmenge für die Nutzung im 

jetzigen BHKW auszugehen. 

Die Veränderung der Gaszusammensetzung hin zu einem sinkenden Methangehalt, führt demnach zu 

einer künftigen Nutzungsänderung z.B. dem Betrieb einer Schwachgasfackel. 

11.1.2 Funktionsfähigkeit des Entgasungssystems, der Gasbehandlung und –Verwer-

tung 

Die sehr hohe Verfügbarkeit des installierten BHKW (> 93%) zeugt von einem funktionierenden Gas-

verwertungssystem. Festgestellte Mängel und Maßnahmen am Entgasungssystem sind in beiden LAS-

Berichten für 2022 zu entnehmen. 

11.1.3 Gasmigration und andere unkontrollierte Gasaustritte  

-siehe LAS-Berichte- Anlage 

11.1.4 Abgleich der Ergebnisse mit den in abfallrechtlichen Zulassungen getroffenen 

Annahmen (vgl. Anhang 5 Nr. 2.2 DepV)  

Wir werden die Entwicklung des Deponiegasaufkommens genau beobachten und bei Bedarf die Gas-

motorengröße den neuen Bedingungen anpassen. So stellen wir sicher, dass trotz rückgängiger Depo-

niegasmengen, weiterhin dieser Energieträger zur Gewinnung elektrischer und thermischer Energie 

genutzt werden kann und den Standort weiterhin möglichst ohne Fremdenergie betreiben können. 

  



 

 

Abfallentsorgungsanlage Aßlar  

Jahresbericht für 2022 gemäß Anhang 5 DepV und §5 DEKVO 

Seite 128 von156 Seiten 

11.1.5 Darlegung ob, und ggf. welche Maßnahmen erforderlich sind bzw. eingeleitet 

oder getroffen wurden, um den planmäßigen Zustand der Deponie (entspre-

chend den rechtlichen Vorgaben und Festlegungen der Zulassungen) wieder-

herzustellen bzw. zu gewährleisten (vgl. Anhang 5 Nr. 2.3 DepV  

Beim einem Vor-Ort-Termin mit dem Ingenieurbüro Roth wurden die beiden Regionen mit diffusen Emis-

sionen angefahren und begangen. Im nordöstlichen Bereich kann die Kiesrigole nicht ausgeräumt wer-

den, da im Rahmen dieses Vorhabens die Basisabdichtung beschädigt würde. Vorschlag wäre stattdes-

sen der Einbau einer Drainageleitung, die mit bindigem Material abgedeckt wird und anschließend an 

das Entgasungssystem angeschlossen wird. Diese Maßnahme würde aufgrund der Gasqualitäten nach 

Inbetriebnahme der derzeit im Förderantrag befindlichen Schwachgasanlage wirksam. 

Im westlichen Bereich befinden wir uns im Einflussbereich der kürzlich in Ausschreibung gehenden Maß-

nahme der Oberflächenabdichtung. Auch hier ist eine Verlegung einer Drainageleitung sinnvoll und 

denkbar, allerdings nicht für die Zwischenzeit bis zur Maßnahmenumsetzung, da der komplette Bereich 

mit Planumserstellung für die Oberflächenabdichtung (OAD) wieder rückgebaut wird. 

Gegen eine kurzfristige Umsetzung der Maßnahme des Einbaus einer Drainageleitung, spricht die zeit-

liche Umsetzung und das in 2023 bevorstehende Vorhaben des Baues der OAD. Die notwendige Aus-

schreibung der Maßnahme „Drainageleitung“ und das Durchlaufen der verschiedenen Phasen (Ermitt-

lung des Bedarfs, Materialakquise, Bekanntmachung etc.) bis hin zur endgültigen Vergabe des Auftrages 

und dem Baubeginn, würden schätzungsweise ca. 6 Monate in Anspruch nehmen. Damit kämen wir in 

den Zeitraum des geplanten Baubeginns der Oberflächenabdichtung. 

Aus vorgenannten Gründen soll die Maßnahme zur Reduzierung der diffusen Gasemissionen innerhalb 

der Baumaßnahme der Oberflächenabdichtung in 2023 stattfinden. Geplant ist der Baubeginn der OAD 

im April 2023 und in dessen Verlauf (ca. 2024) die Maßnahme zur Reduzierung umgesetzt wird. 
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11.1.6 Beurteilung der Ergebnisse der Rohgasuntersuchungen, der Messergebnisse 

der erforderlichen Emissionsmessungen bei immissionsschutzrechtlich geneh-

migungsbedürftigen Anlagen, der Verbrennungsbedingungen und der Anla-

genwartung/-überprüfung  

Am 27.07.2022 wurde durch das akkreditierte Unternehmen SGS Fresenius die wiederkehrende Mes-

sung gem. §28 BImSchG an der Gasmotorenanlage für Deponiegas am Standort Aßlar (BHKW) durch-

geführt. Untersucht wurden die Komponenten auf Einhaltung der Grenzwerte: 

▪ CO (g/m³) 

▪ NO2 (g/m³) 

▪ Formaldehyd (mg/m³) 

▪ SO2 (g/m³) 

▪ HF (mg/m³) 

▪ HCL (mg/m³) 

▪ Staub (mg/m³) 

Im Ergebnis des Messberichtes der SGS Fresenius (Nr. B6172769 vom 29.08.2022) zeigt sich, dass alle 

Emissionsbegrenzungen, teilweise sehr deutlich, unterschritten wurden.  

Die nächste Emissionsmessung ist im Jahr 2025 geplant. 
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11.1.7 Beurteilung der qualitativen und quantitativen der Zusammensetzung des De-

ponierohgases  

Untersuchungen des Rohgases wurden bis zum Jahr 2022 von dem beauftragten SGS Fresenius durch-

geführt. Die Untersuchungen umfassten neben den Massen-Konzentrationen auch die prozentualen 

Volumenanteile der Gase Methan (CH4), Kohlendioxid (CO2), Stickstoff (NOx) und Sauerstoff (O2). Der 

Umfang und die Häufigkeiten der Untersuchungen ergeben sich aus der Deponieverordnung. 

Die Untersuchungen wurden am 11.07.2022 durchgeführt (siehe Analyse Anlage 11 „Aßlar Rohgas“). 

Untersucht werden die Massen-Konzentrationen für die Parameter Gesamt-Chlor, Gesamt-Fluor, Ge-

samt-Schwefel, Benzol und Chlorethen (Vinylchlorid) gemäß DEKVO. Die Untersuchungen finden hinter 

den angeschlossenen Zuleitungen am Hauptsammelbalken in der Gassammelstation statt. Die Ergeb-

nisse dieser Messung decken sich mit den Ergebnissen der stationären Analysen. LHKW und Benzol 

wurden 2022 unter der Bestimmungsgrenze von 0,2 mg/m³ bestimmt. 

 

Hauptstrang 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Kohlendioxid 
(Vol.-%) 

31,1 27,7 

keine Probe-

nahme mög-

lich 

22,8 24,4 27,9 23,4 

Stickstoff 
(Vol.-%) 

16,6 24,9 n.b. 36,6 21,5 36,0 

Sauerstoff 
(Vol.-%) 

0,2 1,1 0,1 1,4 1,6 1,6 

Methan 
(Vol.-%) 

52,1 46,3 38,5 37,3 48,8 38,5 

Gesamtchlor  
(mg/m³) 

3,8 < 7,2 2 2,8 2,4 2,7 

Gesamtschwefel 
(mg/m³) 

101 49,4 38 59,9 80,6 69,7 

Gesamtfluor 
(mg/m³) 

1,8 < 7,2 1 2,2 6,0 2,7 

11.1.8 Beurteilung der qualitativen und quantitativen Veränderungen der Zusam-

mensetzung des Deponierohgases  

Da es sich bei den Messungen nur um sehr kurzfristige Momentaufnahmen handelt, lassen sich keine 

langfristigen Rückschlüsse auf qualitativen und quantitativen Veränderungen im Rohgas ziehen.  

Die Ergebnisse der Messungen sind plausibel.  
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11.1.9 Beurteilung vor dem Hintergrund zu den sonstigen, in der Jahresübersicht ge-

troffenen Aussagen zum Deponieverhalten (Phase der Deponie, des Deponie-

abschnitts 

Die Ablagerung von Abfällen mit organischen Anteilen wurde im Jahr 1996 mit der Inbetriebnahme der 

mechanisch-biologischen Behandlungsanlage (MBA) beendet. Zu dieser Zeit befand sich Deponie bereits 

in der stabilen, anaeroben Methangärung. Nach den gängigen allgemeingültigen Kenntnissen befindet 

sich die Deponie der Klasse II im letzten Drittel in der anaeroben Methangärung.  

 

 

Quelle: Handbuch Deponiegas 

11.1.10 Beurteilung der Plausibilität der getroffenen Aussagen und Prognose zu 

den Veränderungen der Mengen und Inhaltsstoffe 

Die Ergebnisse der Untersuchungen seit 2016 bestätigen, dass sich die Deponie noch in einer relativ 

stabilen Gasbildungsphase befindet die eine energetische Verwertung des Deponiegases in einem BHKW 

zulässt. 

Mittelfristig wird aber der Anteil an energetisch verwertbarem Deponiegas (< 35-40% Methangehalt) 

absinken. Entsprechend nimmt der Anteil an Kohlendioxid (CO2) ab, während der Gehalt an Sauerstoff 

und Stickstoff zunehmen wird. 

Detaillierte, weitergehende Prognosen sind nicht möglich, da die Deponie sich noch in der aktiven Be-

triebsphase befindet.  

Mögliche Einflussgrößen die die Gasbildung zukünftig beeinträchtigen könnten sind u.a. der Bau von 

Oberflächenabdeckungen etc. 
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11.2 Ergebnisse und Ausblick 

Die Ergebnisse der Untersuchungen des Rohgases zeigen bisher keine Auffälligkeiten. Wir werden die 

Entwicklung des Deponiegasaufkommens genau beobachten und bei Bedarf die Gasmotorengröße den 

neuen Bedingungen anpassen. So stellen wir sicher, dass trotz rückgängiger Deponiegasmengen, wei-

terhin dieser Energieträger zur Gewinnung elektrischer und thermischer Energie genutzt werden kann 

und den Standort weiterhin möglichst ohne Fremdenergie betreiben können.  
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11.3 Diffuse Gasemissionen über die Deponieoberfläche und im näheren Umfeld der 

Deponie und Darstellung der Kontrolle diffuser Gasmigrationen 

Detaillierte Aussagen finden sich in den beiden Berichten (siehe Anlagen 13 Aßlar Wiko und Anlage 12 

Aßlar Wiko) von der beauftragten Fachfirma Eisenlohr Energie & Umwelttechnik GmbH, Esslingen. 

11.3.1 Beurteilung der qualitativen und quantitativen Veränderungen der Gasmigra-

tionen im zeitlichen Verlauf und  

Detaillierte Aussagen finden sich in den beiden Berichten (siehe Anlage) vom der beauftragten Fachfirma 

Eisenlohr Energie & Umwelttechnik GmbH, Esslingen. 

11.3.2 Darlegung ob, und ggf. welche Maßnahmen erforderlich sind bzw. eingeleitet 

oder getroffen wurden, um den planmäßigen Zustand der Deponie (entspre-

chend den rechtlichen Vorgaben und Festlegungen der Zulassungen) wieder-

herzustellen bzw. zu gewährleisten (vgl. An-hang 5 Nr. 2.3 DepV)  

Gemäß Anhang 5 der Deponieverordnung sind folgende Forderungen zu erfüllen: 

• Unterbinden bzw. minimieren der Gasaustritte über die Deponieoberfläche 

und der Gasmigration in das Deponieumfeld. 

• Frühzeitige Erfassung des Deponiegases und möglichst einer energetischen 

Verwertung nach dem Stand der Technik zuzuführen.  

 

Mit der Erfassung diffuser Deponiegasaustritte wurde die Fa. Eisenlohr beauftragt. In den halbjährlichen 

Berichten wird eine Handlungsempfehlung in der Zusammenfassung der Ergebnisse beschrieben die 

entsprechend umgesetzt wird. 

Verwertbares Deponiegas wird in einem BHKW nach dem Stand der Technik verwertet. 

11.4 Gasverwertungsquoten 2018 bis 2022 

11.4.1 Betriebsjahr 2018 

Im Jahr 2018 wurden mit 696.824 m³ Deponiegas insgesamt 1.093.896 kWh elektrische Energie er-

zeugt. Die Betriebsstunden betrugen in diesem Zeitraum 7.479 Bh. Dies entspricht einer Verfügbarkeit 

von ca. 85 %. 

Der CH4-Gehalt des Rohgases betrug durchschnittlich 52 Vol.% bei einem mittleren O2-Gehalt von 0,10 

Vol.%. 



 

 

Abfallentsorgungsanlage Aßlar  

Jahresbericht für 2022 gemäß Anhang 5 DepV und §5 DEKVO 

Seite 134 von156 Seiten 

11.4.2 Betriebsjahr 2019 

Im Jahr 2019 wurden mit 672.103 m³ Deponiegas insgesamt 852.819 kWh elektrische Energie erzeugt. 

Die Betriebsstunden betrugen in diesem Zeitraum 6.396 Bh. Dies entspricht einer Verfügbarkeit von  

ca. 73 %. Ursache war die geplante umfangreiche Inspektion. 

Der CH4-Gehalt des Rohgases betrug durchschnittlich 50 Vol.% bei einem mittleren O2-Gehalt von  

0,10 Vol.% 

11.4.3 Betriebsjahr 2020 

Im Jahr 2020 wurden mit 919.575 m³ Deponiegas insgesamt 1.183.139 kWh elektrische Energie er-

zeugt. Die Betriebsstunden betrugen in diesem Zeitraum 7.685 Bh. Dies entspricht einer Verfügbarkeit 

von ca. 88 %. 

Der CH4-Gehalt des Rohgases betrug 2020 durchschnittlich 42 Vol.% bei einem mittleren O2-Gehalt 

von 0,17 Vol.%. 

11.4.4 Betriebsjahr 2021 

Im Jahr 2021 wurden mit 824.661 m³ Deponiegas insgesamt 1.028.167 kWh elektrische Energie er-

zeugt. Die Betriebsstunden betrugen in diesem Zeitraum 7.129 Bh. Dies entspricht einer Verfügbarkeit 

von ca. 81 %. 

Der CH4-Gehalt des Rohgases betrug 2021 langfristig durchschnittlich 43 Vol.% bei einem mittleren 

O2-Gehalt von 0,4 Vol.%. 

11.4.5 Betriebsjahr 2022 

Im Jahr 2022 wurden mit 1.036.480 m³ Deponiegas insgesamt 1.162.207 kWh elektrische Energie er-

zeugt.  

Der CH4-Gehalt des Rohgases betrug 2022 langfristig über das gesamte Jahr durchschnittlich 40,5 

Vol.% bei einem mittleren O2-Gehalt von 0,2 Vol.%. 

Die Betriebsstunden des BHKW betrugen in diesem Zeitraum 8.162 Bh. Dies entspricht einer jährlichen 

Verfügbarkeit von 93,2%. 

.
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11.5 Kontrollen und Messungen 

Im Jahr 2022 wurden vierteljährlich Begehungen des gesamten Deponiekörpers einschließlich dessen 

Randbereiche durchgeführt. Der Deponiekörper wurde vom Betriebspersonal auf mögliche Austritte von 

Deponiegas kontrolliert. Des Weiteren wurde die Oberflächenabdichtung visuell auf eventuelle Beschä-

digungen hin untersucht. Es ergaben sich keine Auffälligkeiten. 

11.5.1 Ergebnisse der Kontrollen und Begehungen 

Durch das Ing.-Büro Eisenlohr Energie- und Umwelttechnik GmbH, Esslingen, wurden vier Überprüfun-

gen und Wirksamkeitskontrollen an den aktiven Entgasungseinrichtungen durchgeführt. Die Ergebnisse 

der Untersuchung liegen dem Eigenbetrieb in Berichtsform vor und können bei Bedarf eingesehen wer-

den. LAS- Begehungen (Laser-Absorption-Spektrum) fanden halbjährlich statt. Die Untersuchungsbe-

richte liegen in unserem Hause vor. Die arbeitstäglichen Begehungen durch eigene Mitarbeiter ergaben 

keine wesentlichen Hinweise auf Beschädigungen des Sammelsystems. 

11.6 Zukünftige Weiterentwicklungen 

Es ist weiterhin ein langsamer, aber kontinuierlicher Rückgang des verwertbaren Anteils des Deponiega-

ses zu erwarten. 

Eine zukünftige Nutzung bzw. Verwertung wird nach dem Stand der Technik (z.B. Schwachgasfackel) 

derzeit durch ein Planungsbüro geplant.  

11.7 Zusammenfassung der Ergebnisse der Funktionskontrollen und der LAS-

Messungen in 2022 

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 4 Wirkungskontrollen durch das Ing.-Büro Eisenlohr Energie- und Um-

welttechnik GmbH durchgeführt.  

Die Wirkungskontrolltermine waren am 09. Februar, 27. April, 31. August und am 03. November 2022. 

Außerdem wurden zwei LAS-Rastermessung und Funktionskontrollen, am 14. Juni und am 15. Septem-

ber 2022, durchgeführt. 

Die vollständigen Berichte (siehe Anlage) liegen bei der Abfallwirtschaft Lahn-Dill in Schriftform vor. 
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11.8 Ergebnisse der Funktionskontrollen (1. Halbjahr 2022) 

Ergebnisse der Funktionsprüfungen Mit Ausnahme des B 205, des B 127 und des B 104 befinden sich 

alle Gasfassungselemente in einem funktionsbereiten Zustand. Der Gasbrunnen B 205 ist durch einen 

Wassersack nicht funktionsfähig. Die Gasbrunnen B 104 und B 127 zeigten bei der Messung am 27. 

April 2022 hohe Sauerstoffwerte Von den 85 angeschlossenen Gaskollektoren wurden 43 Gaskollekt-

oren abgesaugt. Davon weisen 14 Gasbrunnen einen CH4 Gehalt von über 50 Vol.-% auf. Die Gas-

menge kann CH4-abhängig mit einer CH4-Regelung noch etwas erhöht werden. Ergebnisse der LAS 

Messung Die Emissionen wurden hauptsächlich im nordöstlichen Bereich der Deponie sowie im westli-

chen Randbereich festgestellt. Deponie Aßlar Wirkungskontrolle der Entgasung 2022-1 Seite II Die 

mittlere Emissionsbelastung beträgt 3,3 ppm/m² (Vorjahr Herbst: 5,5 ppm/m²). Als probater Richtwert 

gilt eine Gasmenge von ca. 1,5 l/m² bei einer Emissionsbelastung von 30 ppm. Daraus folgt eine emit-

tierte Gasmenge für die Gesamtdeponie von ca. 42 m³/h (Herbst 2021: 64 m³/h 

11.9 Ergebnisse der Funktionskontrollen (2. Halbjahr 2022) 

Mit Ausnahme des B 127 und B 205 befinden sich alle Gasfassungselemente in einem funktionsberei-

ten Zustand. Der Gasbrunnen B 205 ist aufgrund eines Wassersackes nicht mehr funktionsfähig. Der 

Gasbrunnen B 127 zeigte bei der Messung am 03. November hohe Sauerstoffwerte. Von den 85 an-

geschlossenen Gaskollektoren wurden 46 Gaskollektoren abgesaugt. Davon weisen 13 Gasbrunnen 

einen CH4 Gehalt von über 50 Vol.-% auf. Die Gasmenge kann CH4-abhängig noch etwas erhöht 

werden. Ergebnisse der LAS Messung am 15. September 2022 Die Emissionen wurden hauptsächlich 

im nordöstlichen Bereich der Deponie sowie im westlichen Randbereich festgestellt. Deponie Aßlar 

Wirkungskontrolle der Entgasung 2022-2 Seite II Die mittlere Emissionsbelastung beträgt 3,7 ppm/m² 

(1. Halbjahr: 33 ppm/m², 2. Halbjahr 2021: 5,5 ppm/m²). Als probater Richtwert gilt eine Gasmenge 

von ca. 1,5 l/m² bei einer Emissionsbelastung von 30 ppm. Daraus folgt eine emittierte Gasmenge für 

die Gesamtdeponie von ca. 46 m³/h (1. Halbjahr: 42 m³/h, 2. Halbjahr 2021: 64 m3 /h) (s. Berech-

nungstabelle Seite B1 im Anhang).  

11.9.1  Beurteilung der Funktionsfähigkeit auch im Zusammenhang mit festgestell-

ten Gasaustritten und Veränderungen des Deponiekörpers vor dem Hinter-

grund der sonstigen, in der Jahresübersicht getroffenen Aussagen zum Depo-

nieverhalten  

Im Bereich der funktionierenden Gaserfassung wurden nur sehr geringe Gasemissionen festgestellt. 

Die Erfassung erreicht jedoch nicht die Randbereiche der Deponie. Insbesondere in der offen zu Tage 

liegenden Kiesrigole der Basisabdichtung wird im größeren Umfang Deponiegas emittiert. In diesen 
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Bereichen sollte die Kiesrigole ausgeräumt und mit geeignetem Abdichtungsmaterial überdeckt wer-

den. 

Mit dem Baubeginn der Oberflächenabdichtung im April 2023 wird dieser Empfehlung aus dem Be-

richt nachgekommen 
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11.10 Verwertungsbilanzen- und Qualitäten 

11.10.1 Grafik: Energiebilanz 2016 bis 2022 
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11.10.2 Grafik: monatliche Deponiegasqualität 2022 
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12 Daten zum Deponiekörper  

12.1 Oberflächenabdichtung 

12.2 Ausgeführte Oberflächenabdichtung, temporäre Abdeckungen und Endabde-

ckungen (Altdeponiebereich) 

12.2.1 Darstellung und Beschreibung der vorhandenen Abdichtungssysteme und Ab-

deckungen  

Aufbau: 

▪ Trennvlies auf Planum 

▪ Unterer Flächenfilter,  d = 0,75 m, Körnung 2/32 mm 

▪ Trennvlies 

▪ Mineralische Abdichtung, d = 0,75 m (3-lagig) 

▪ Trennvlies 

▪ Unterer Wurzelboden (zwei Lagen insgesamt d = 1,30 m) 

▪ Mutterboden 

▪ Erstbegrünung 

12.3 Altdeponiebereich I (jetzige Betriebsfläche) 

Aufbau: 

▪ Geotextil 

▪ Bentonit-Matte 

▪ Stützschicht 2/32 mm 

▪ Betonbefestigung B 35, d = 0,20 m 

12.4 Aufbau (1.Stufe) 

Wegen der noch zu erwarteten Setzungen wird in den neuen Deponieteilbereichen zeitversetzt eine 

TASi – konforme Oberflächenabdichtung aufgebracht.  

▪ Ausgleichs-/Stützschicht  d = 0,30 m, Körnung 5/32 mm (Recyclingmaterial) 

▪ Mineralische Abdichtung  d = 0,75 m, kf  5*10 –10 m/s 

▪ Oberer Flächenfilter,   d = 0,20 m, Körnung 2/32 mm 

▪ Rekultivierungsschicht  d = 0,80 m (Wurzelboden) 
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12.5 Temporäre Oberflächenabdeckung 

Die temporäre Oberflächenabdeckung der Böschungsbereiche der aktuellen, endverfüllten Einbauab-

schnitte wurde mit Folie ausgeführt. 

Aufbau: 

▪ Stütz-/ Planungsschicht aus Recyclingsand 0/5 mm, d = 0,10 m 

▪ Folie HDPE, d = 1 mm 

12.5.1 Abgleich der Ergebnisse mit den in abfallrechtlichen Zulassungen getroffenen 

Annahmen (vgl. Anhang 5 Nr. 2.2 DepV); bei größeren Abweichungen von den 

im Rahmen des Zulassungsverfahrens vorgelegten Setzungsprognosen sind 

die Ursachen der Abweichungen zu klären und die Prognose ist zu korrigieren 

(vgl. Anhang 5 Nr. 3.2 Fußnote 6 DepV)  

Bemerkung: siehe Oberflächenabdichtungsmaßnahme BA 1 bis 5 beginnt 01.04.2023 

 

12.5.2 Darlegung ob, und ggf. welche Maßnahmen erforderlich sind bzw. eingeleitet 

oder getroffen wurden, um den planmäßigen Zustand der Deponie (entspre-

chend den rechtlichen Vorgaben und Festlegungen der Zulassungen) wieder-

herzustellen bzw. zu gewährleisten (vgl. An-hang 5 Nr. 2.3 DepV)  

Bemerkung: siehe Oberflächenabdichtungsmaßnahme BA 1 bis 5 beginnt 01.04.2023 
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12.6 Beschreibungen der am Standort vorhandenen geologischen Barriere sowie 

ggf. durchgeführter technischer Maßnahmen zur Schaffung, Vervollständigung 

oder Verbesserung der geologischen Barriere  

Der Altdeponiebereich „I“ verfügt teilweise über eine geologische Barriere aus anstehendem Lehmbo-

den. Die weiteren Bereiche sind gemäß Aufstellung mit einer Kombinationsabdichtung versehen. 

Es sind keine weiteren Maßnahmen zum Ausbau oder Erweiterung geplant. 

Als technische Basisabdichtung kam die Kombinationsabdichtung gem. TA-Siedlungsabfall, Deponie-

klasse II zur Ausführung. 

▪ Flächenfilter Diabas-Split 0/32 mm 

▪ Mineralische Abdichtung d = 0,75 m, kf  5*10 –10 m/s 

▪ Kunststoffdichtungsbahn (KDB) d = 2,5mm, Material HDPE 

▪ Schutzschicht mittels geeignetem Geotextil z.B. Polyfeld TS 009 

▪ Flächenfilter, d = 0,3 m bzw. 0,4 m aus Diabas-Split 5/11 mm 

▪ Trenngeotextil HDPE/PP, mechanisch befestigt, Stapelfaser oder Endlosfaser Klasse 3 

Vertikale Abdichtungen  

- waren bisher nicht erforderlich – 

12.7 Darstellung und Beschreibung der vorhandenen Abdichtungssysteme  

Sind gemäß Deponieverordnung ausgeführt. 

12.8 Funktionsfähigkeit des Basisabdichtungssystems 

12.8.1 Darstellung der Ergebnisse zur Überwachung der Funktionsfähigkeit der Ba-

sisabdichtungssysteme  

Die Ergebnisse der Kamerabefahrung Sickerwasser 2022 ergaben keine Hinweise auf Schäden an der 

Basisabdichtung. Der Bericht liegt im Hause vor. 
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12.9 Beurteilung der Funktionsfähigkeit der Oberflächenabdichtungssysteme unter 

Berücksichtigung der festgestellten Setzungs-/ Verformungsereignisse im zeitli-

chen Verlauf 

Die mit einer Oberflächenabdichtung abgedichteten Deponiebereiche, sowie die temporär mit Folien-

abdichtungen versehenen Deponieabschnitte wurden arbeitstäglich im Betriebsjahr 2022 im Rahmen 

der Deponiekontrollen begangen.  

Ein Sturmschaden beschädigte die temporäre Abdichtung im Bereich unterhalb der Kruppschlamm-Kas-

sette. Sonst wurden keine Auffälligkeiten festgestellt.  

12.9.1 Funktionsfähigkeit des Deponieoberflächenabdichtungssystems 

Nach dem gegenwärtigen Stand der Technik beschränkt sich die Prüfung der Funktionsfähigkeit des 

Deponieabdichtungssystems auf die Kontrolle des Entwässerungssystems und auf Grundwasserunter-

suchungen. Im Rahmen der EKVO wurden Saug-, Spülarbeiten und Kamerainspektionen durchgeführt. 

Das Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH wurde durch die Abfallwirtschaft Lahn-Dill (AWLD) mit der 

Begleitung der Spül- und Inspektionskampagne in den Jahren 2021-2024 auf der Deponie Aßlar beauf-

tragt.  

Die Reinigungsarbeiten (Saug- und Spülarbeiten, sowie Kamerainspektion) wurden für die Kampagne 

2021-2024 öffentlich ausgeschrieben und an die Firma Engel-Kanalservice GmbH & Co. KG vergeben. 

Die Durchführung der Befahrung erfolgte im Jahr2022.  

Während das Sickerwassersystem jährlich gereinigt und untersucht wird, werden die Arbeiten an dem 

Oberflächen- und Schmutzwassersystem im jährlichen Wechsel durchgeführt. So wurde das Oberflä-

chenwassersystem im Jahr 2021 untersucht, das Schmutzwassersystem wurde im Jahr 2022 untersucht.  

Dieser Kurzbericht umfasst die Auswertung und Dokumentation der Arbeiten für das Jahr 2022. Der 

vollständige Bericht mit Auswertung der Einzeljahre und Bewertung der Entwicklung des Zustandes der 

Leitungssysteme wurde nach der vollständigen Befahrung des Jahres 2022 erstellt. 
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12.10 Darstellung der Ergebnisse der Setzungs-/Verformungsmessungen und Stabili-

tätsuntersuchungen  

-Siehe Bericht Anlage 14 „Volumen_Gesamt_2 2022-2023“- 

-Siehe Bericht Anlage 15 „Volumenbestimmung und Profile“- 

12.10.1 Darstellung und Beschreibungen der Messstellen zur Überwachung der 

Setzungen und Verformungen der Deponieabdichtungssysteme  

Historisch bedingt existieren keine ausgewiesene Messstellen die entsprechende Verformungen am De-

ponieabdichtungssystem darstellen könnten. Als Indikator für etwaige Verformungen dienen die Aus-

wertung der Ergebnisse der Kamerabefahrung des Sickerwasserleitungssystems.  

12.10.2 Darstellung und Beschreibungen der Messstellen zur Überwachung der 

Setzungen und Verformungen des Deponiekörpers  

-Siehe Anlage 16 „Übersicht Setzungspegel“- 

12.10.3 Beurteilung der qualitativen und quantitativen Veränderungen der Set-

zungs-/ Verformungsereignisse im zeitlichen Verlauf 

Die Setzungsmessungen wurden im Januar 2023 von dem Vermessungsbüro Arhelger, Ehringshausen 

durchgeführt. 

Die 14 eingerichteten Messpegel wurden im Juni 1995 als Festpegel errichtet. Alle Festpegel befinden 

im südlichen, oberflächenabgedichteten Teil der Deponie. Der vermessene Bereich wurde in den Jahren 

1992/93 endverfüllt und oberflächig abgedichtet. Die 14 Pegel befinden sich in vier verschiedenen  

Höhenbereichen. 

Die Schäden an den Setzungsfestpunkten 3, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 21 werden mit der Neuerrichtung im 

Zuge der neu aufzubringenden Oberflächenabdichtung berichtigt. 

12.11 Abgleich der Ergebnisse mit den in abfallrechtlichen Zulassungen getroffenen 

Annahmen (vgl. Anhang 5 Nr. 2.2 DepV);  

Im März 2007 wurden zusätzlich 21 neue Messpegel angebracht, die in diesem Eigenkontrollbericht 

aufgeführt werden. 

Die 2007 vorhandenen Messpegel im Bereich der südlichen Böschung zeigten keine Setzungen mehr an 

(siehe Bericht Fa. Mathes & Söhne vom 02.02.2011) 
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Die neuen Messpegel (Messpegel Nr.16 – Nr. 36) befinden sich im Verlauf der südlichen Umfahrung und 

an markanten fixen Punkten (Gasdome, Umladeboxen etc.) auf dem Deponiekörper und wurden im  

Januar 2008 erstmals aufgenommen. 

Im Süden setzt sich die Deponie geringer als in den nördlichen Bereichen, Die Setzung ist in den ver-

schiedenen Jahren verschieden groß und eine Tendenz ist nicht zu erkennen. Im Mittel setzt sich die 

Deponie jährlich im Norden um ca. 3-6 cm, im Süden(-westen) um 0-3 cm. Grund hierfür kann die 

Bodenbeschaffenheit und weniger Verkehrsaufkommen sein. 

Seit Beginn der Messungen vom 17.12.2012 zeigte, dass seit Beginn der Aufzeichnungen, erwartungs-

gemäß die größten Setzungen (bis zu -147 cm) am Messpegel 26 stattfinden. Alle Messpegel zeigen 

eine maximale Setzungsrate zwischen ± 0 cm und 6 cm.  

12.11.1 Plausibilität der Messwerte und zukünftige Prognosen 

Die gemessenen Werte sind plausibel. Sie zeigen weiterhin ein insgesamt langsames, aber kontinuierli-

ches Abklingen der Setzungen. Die Setzungsraten bewegen sich überwiegend im einstelligen cm-Be-

reich. 
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12.12 Grafik: Ergebnisse der Setzungsmessungen (Messpfeiler Nr. 1 bis Nr. 36) 2008 bis 2022 
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13 Geruchssituation 2022 

Seit dem 01.06.2005 werden keine organischen und somit geruchsbildenden Stoffe in den Deponiekör-

per eingebracht. Die vorwiegende Windrichtung ist Nord-Nordost. Dies hat zur Folge, dass aus der Ab-

lagerung der verbleibenden Reststoffe keine Geruchsbildung zu erwarten war. 

Seitens der Bürger der nächstgelegenen Ortschaften Aßlar und Bechlingen kam es im zurückliegenden 

Jahr 2022 wiederum zu keinen Beschwerden.  

13.1 Grafik: Windverteilung in 2022 

 

14 Erklärung zum Deponieverhalten 

Der Deponiebetreiber hat auf Grund der in Nummer 2.2, Anhang 5 der Deponieverordnung (DepV) 

ausgewerteten Kriterien und Zusammenhänge den Zustand der Deponie zu beurteilen und zu erklären, 

dass sich die Deponie in einem plangemäßen Zustand befindet.  

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse und Beurteilung der derzeitigen Situation befindet sich die De-

ponie Aßlar in einem plangemäßen Zustand.  

Aßlar, den 30.03.2023 

 

 

 

        Wolfgang Pfeiffer  

     (techn. Betriebsleiter) 
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